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Bauleitplanung der Gemeinde Schöneck 
Bebauungsplanentwurf  
Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
Schreiben des Planungsbüros Planungsgruppe Bonewitz vom 16. Oktober 2025 
Meine Stellungnahme vom 24. November 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie meine koordinierte Stellungnahme. Sollten Sie Fragen haben, 
stehe ich zu deren Beantwortung gerne zur Verfügung. 

A. Beabsichtigte Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Schöneck, den 
akuten Bedarf an gewerblichen Entwicklungsflächen für die IT-Branche zu decken und die 
Eigenentwicklung von ortsansässigen Betrieben zu ermöglichen. 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von 10,5 ha (Teilplan A) für Gewerbe und 6,5 
ha (Teilplan B) für Ausgleichsflächen. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de
mailto:info@plan-bondewitz.de
mailto:info@schoeneck.de
mailto:EvaElisabeth.Mahler@rpda.hessen.de
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B. Stellungnahme 

I. Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 

1. Dezernat III 31.1  Regionalplanung und Dezernat III 31.2  Regionale Sied-
lungs- und Bauleitplanung, Bauwesen 

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 
der Raumordnung wie folgt Stellung: 

Die vorgesehene Fläche (Planteil A) liegt mit etwa 8 ha innerhalb eines im Regionalplan 
Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ausgewiese-
nen Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Planung sowie mit etwa 2,5 ha in einem Vor-
ranggebiet für Landwirtschaft. Das Vorranggebiet Regionalparkkorridor begrenzt im Nor-
den die Gewerbefläche. 

Der Einzelhandelsausschluss wird begrüßt. Ebenso die aufgenommene Regelung zu 
Windkraftanlagen. 

Aus Sicht der von Dezernat III 31.1 wahrzunehmenden Belange nehme ich wie folgt Stel-
lung: 

Die Gemeinde Schöneck hat am 1. Oktober 2025 eine erneute Auslegung für den Be-
soll als 

Gewerbegebiet im Sinne des § 8 BauNVO ausgewiesen werden, Teilplan B-F soll mit 6,5 
ha als Ausgleichsfläche dienen. Die Betroffenheit regionalplanerischer Belange hat sich 
seit der letzten Beteiligung nicht geändert. Daher verweise ich auf meine Stellungnahme 
vom 25.06.2025. Gegen die o.g. Planung bestehen aus Sicht der Regionalplanung keine 
Bedenken. 

Zu der vorgelegten Planung bestehen insgesamt aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken. Die Planung kann daher gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst gelten. 

II. Abteilung IV/F Umwelt Frankfurt 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Frankfurt - zu 
vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit: 

1. Dezernat IV/F 41.1  Grundwasser 

Grundwasser: Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange, d.h. insbeson-
dere eine ausreichende Wasserversorgung sowie Grundwasserschutz, angemessen be-

Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 
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Heimat (Stand: August 2023) eine Hilfestellung. In den Unterlagen sind dazu keine aus-
reichenden Aussagen enthalten und sind daher nachzubessern. Hierzu gebe ich folgende 
Hinweise: 

Wasserversorgung: Sie haben als planaufstellende Kommune in eigener Verantwortung 
sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung dau-
erhaft für die künftige Bebauung gewährleistet ist. Bitte legen Sie hierzu die Sicherstel-
lung der Wasserversorgung für das Baugebiet dar. Der gesamte Wasserbedarf (Trink-, 
Betriebs-, Löschwasser) ist unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und 
des Klimawandels zu ermitteln (Jahresmenge und Tagesspitzenbedarf). Es ist der Nach-
weis zu erbringen, dass der gesamte Wasserbedarf mit den vorhandenen Wasserrechten 
sowie den technischen Anlagen, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels langfris-
tig durch den/die zuständigen Wasserversorger gedeckt werden kann. Bei Fremdbezug 
von Trinkwasser ist zusätzlich eine aktuelle Bestätigung der eingeplanten Liefermenge 
des Fremdversorgers vorzulegen. Für den Fall einer Wassermangelsituation ist darzule-
gen, welche Maßnahmen dann ergriffen werden. (s. hierzu Muster-Gefahrenabwehrver-
ordnung auf hessen.de). Daneben sollen die Möglichkeiten der Nutzung von Nieder-
schlagswasser oder anderem Abwasser (insbesondere Grauwasser) zu 
Brauchwasserzwecken entsprechend dem Nutzungszweck untersucht und dementspre-
chend ausgeschöpft werden. Entsprechende Vorgaben zur sparsamen Trinkwasserver-
wendung und substitution sind in die Bauleitplanung aufzunehmen. (s. hierzu Muster-
Zisternensatzung auf hessen.de). 

2. Dezernat IV/F 41.2  Oberflächengewässer 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Belange des Dezernats 41.2  Oberflächengewässer 
 nicht betroffen sind. Gegen das Vorhaben bestehen daher keine Bedenken. 

3. Dezernat IV/F 41.3  Abwasser, Gewässergüte 

Allgemein: Die Festsetzungen bzw. die Ausführungen in der Begründung in der Bauleit-
planung (Flächennutzungs- und Bauungsplan) sollten im Hinblick auf die Abwasserent-
sorgung den Vorgaben gemäß der Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirt-
schaftlichen Belangen in der Bauleitplanung (Stand Oktober 2023, zu finden unter: 
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2023-11/Arbeitshilfe-
Wawi%20Belange%20Bauleitplanung-V1.1.pdf) entsprechen. 

Abwasserentsorgung (Nr. 2.5.2.1, 2.5.2.2. und Nr.2.5.2.5): Durch die Bauleitplanung wer-
den die zu behandelnden Abwassermengen und frachten für die Kläranlage Nieder-
dorfelden erhöht. Es ist nachzuweisen, dass die bestehenden Abwasseranlagen (Kläran-
lagen, Mischwasserentlastungsanlagen, Niederschlagswasserbehandlungs- und -
versickerungsanlagen, Kanalisation und Pumpwerke usw.) für die zusätzlichen Abwas-

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2023-11/Arbeitshilfe
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sermengen und -frachten ausreichend bemessen sind, bzw. darzulegen, welche Neubau-
ten oder Ertüchtigungen und Erweiterungen der vorhandenen Abwasseranlagen bis zur 
Erschließung des Baugebietes erforderlich sind (§ 60 WHG). Der Nachweis ist nicht hin-
reichend erbracht. Das Plangebiet wurde nur zum Teil in der SMUSI (Bestand 2015/Prog-
nose 2018) als Trenngebietsfläche TK1 (A = 7,67 ha) berücksichtigt. Teilplan B und Teile 
des Teilplan A fanden in der zuvor genannten Schmutzfrachtberechnung noch keine Be-
rücksichtigung. Neue Baugebiete sollen im Trennsystem entwässert werden, soweit we-
der wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). Es ist geplant, dass das neue 
Baugebiet nicht im Trennsystem entwässert wird. Eine entsprechende Begründung liegt 
vor. 
wasser aus dem Gewerbegebiet nach einer entsprechenden Retention gedrosselt in den 

s  Die Schmutz- und Niederschlagswasserableitung aus 
dem geplanten Baugebiet soll demnach über das bestehende Mischwassersystem erfol-
gen. Dabei ist sicherzustellen, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(a.a.R.d.T.) an den Entlastungsanlagen im Einzugsgebiet eingehalten werden. Es ist 
nachzuweisen, dass sämtliche von der Einleitung betroffenen Entlastungsanlagen wei-
terhin die Anforderungen an die Schmutzfrachtberechnung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Hes-
sisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) i. V. m. der zuge-

 Der Nachweis 

Nr. 3 und 6). 

Versickerung von Niederschlagswasser (Nr. 2.5.2.4): In neuen Baugebieten soll Nieder-
schlagswasser von befestigten oder bebauten Flächen zur Erhöhung der Grundwasser-
neubildung ortsnah versickert werden, soweit weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 
55 Abs. 2 WHG). Die Möglichkeit der Versickerung von Niederschlagswasser soll daher 
im Rahmen der Bauleitplanung auf der Grundlage eines hydrologischen Gutachtens ge-
prüft werden und ggf. bauplanungsrechtlich festgesetzt werden. Eine Prüfung der Mög-
lichkeit der Versickerung von Niederschlagswasser wurde nur teilweise vorgelegt. In An-

stellt sich zunächst infolge des tonigen und lößhaltigen Untergrunds (Höhenlehme und 
Löß) als schwierig dar, was aber eine Versickerung nicht grundsätzlich unmöglich macht. 
Hier sollten mehr Zeit für eine Versickerung und größere Speichervolumina als Randbe-
dingung bei einer evtl. nachgeschalteten Planung entsprechend berücksichtigt und in die 

 Eine weitere Auseinandersetzung mit der 
Thematik Versickerung konnte ich den Unterlagen nicht entnehmen. Auch in Anlage 6 
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konnte ich hierzu keine weiteren Ausführungen finden. Es sollten Überlegungen ange-
stellt werden nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser (z.B. von Dach- und 
Grünflächen) vor Ort zu versickern. Sofern eine Versickerung von Niederschlagswasser 
möglich ist, sind die Flächen zur zentralen Niederschlagswasserversickerung und ggf. 
erforderlichen Behandlung in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Bemessungsvo-
raussetzungen (DWA-A 138-1), Mindestabstand zu Gebäuden, Mächtigkeit des Sicker-
raums sind im Vorfeld mit der Wasserbehörde abzustimmen. 

Hinweis: Für die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis nach §§ 8 und 9 WHG erforderlich. Die Veränderung des Ein-
zugsgebietes einer wasserrechtlich erlaubten Einleitung bedarf einer Änderungserlaub-
nis. 

Verwertung von Niederschlagswasser (Nr. 2.5.2.3): Niederschlagswasser soll nach § 37 
Abs. 4 HWG von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaft-
liche und gesundheitliche Belange nicht entgehen stehen. Um die Abwasseranlagen (Ka-
nalnetz und Kläranlage) zu entlasten, Überschwemmungsgefahren zu vermeiden oder 
den Wasserhaushalt zu schonen, wird darauf hingewiesen, dass Gemeinden durch Sat-
zung regeln können, dass im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Anlagen zum Sam-
meln oder Verwenden von Niederschlagswasser oder zum Verwenden von Grauwasser 
vorgeschrieben werden. Auf die mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmte 
Muster-Zisternensatzung wird verwiesen, in der bei der Ausführung eines Bauvorhabens 
eine Verpflichtung zur Errichtung einer Niederschlagswassernutzungsanlage festge-
schrieben werden kann (§ 4 der Muster-Zisternensatzung). Sofern im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans eine derartige Satzung beschlossen ist, sollte diese bei der Bauleit-
planung berücksichtigt werden. Muster-Zisternensatzung: https://landwirtschaft.hes-
sen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2023-08/muster-zisternensatzung.pdf. Erläu-
terungen: https://landwirtschaft.hessen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2023-
08/muster-zisternensatzung_erlaeuterungen.pdf. 

4. Dezernat IV/F 41.5  Bodenschutz 

Im vorgelegten Bebauungsplan wurde die geplante Fläche um 2,2 ha verkleinert. Das 
Plangebiet (Teilplan A) hat somit eine Größe von 10,5 ha. Als Ausgleichsfläche ist Plan-
gebiet B bis F vorgesehen. 

a. Nachsorgender Bodenschutz/Verdachtsflächen: 

In der Altflächendatei des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolo-
gie (HLNUG) in der Altstandorte, Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Grund-
wasserschadensfälle erfasst werden, liegen keine Eintragungen für das Planungsgebiet 
vor. Außerdem führt das Dezernat dort zurzeit keine laufenden Verfahren durch. Insofern 

https://landwirtschaft.hes
https://landwirtschaft.hessen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2023


- 6 - 

- 7 - 

liegen zurzeit keine konkreten Erkenntnisse auf vorhandene Bodenbelastungen vor. So-
fern aus anderen Informationsquellen (z.B. Kenntnisse der früheren Nutzung, Luftbilder 
und Karten aus anderen Archiven, Hinweise aus der Bevölkerung u.s.w.) Erkenntnisse 
über Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen bekannt sind, die eine Beeinträch-
tigung der baulichen Nutzung ergeben könnten, so hat der Träger der Bauleitplanung die 
Art, das Ausmaß sowie das Gefährdungspotenzial aufzuklären sowie etwaige Sanie-
rungs- und Sicherungsmaßnahmen festzulegen. Dabei sind die inhaltlichen Regelungen 
des nachfolgenden Erlasses zu beachten: 
chen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Bau-

 1753). Werden bei der weiteren 
Planung Erkenntnisse über schädliche Bodenveränderungen gewonnen, sind diese dem 
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV - Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41.5  
Bodenschutz mitzuteilen. 

b. Vorsorgender Bodenschutz: 

Bei dem Plangebiet A und B handelt es sich zum Teil um eine nahezu unversiegelte 

das heißt als besonders schützenswert eingestuft. Der Eingriff wird aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße, der Tiefe des Eingriffs sowie der zu erwartenden Funktionsminde-
rung, wie in Kapitel 8.4 der Begründung dargestellt, erheblich sein. Wie in Kapitel 11.9.3 
dargestellt, sollte eine bodenkundliche Baubegleitung als Maßnahme zur Vermeidung 
und Verminderung festgesetzt werden. Das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz 

 HAltBodSchG  gibt auf der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes mit § 1 als 
öffentlich-rechtliche Ziele der Vorsorge folgendes vor: Die Vorsorge gegen das Entstehen 
schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen, den Schutz der Böden vor Ero-
sion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur, ei-
nen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Begren-
zung der Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Im 
Rahmen der Bauleitplanung sind diese Vorgaben in ausreichendem Maße zu würdigen 
und abzuwägen. Der vorliegende Umweltbericht beschreibt das Schutzgut Boden in aus-
reichender Form. Eine unangepasste Bewirtschaftung kann auf erosionsgefährdeten 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu signifikanter Bodenerosion und somit zu schäd-
lichen Bodenveränderungen führen. Der durch Wassererosion abgeschwemmte Boden 
kann erheblichen Schaden auf angrenzenden Flurstücken verursachen. Gemäß Boden-
Viewer Hessen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

ng ist die Erosi-
onsgefährdung zu berücksichtigen. 

sischen Umweltministeriums vom Februar 2011 und auf die Möglichkeit, über den 
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Bodenviewer des HLNUG weitere Informationen zu erhalten, wird verwiesen. Abschlie-
ßend wird darauf hingewiesen, dass für die Prüfung der Bodenschutzklausel nach § 1a 
Abs. 2 Satz 1 BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden soll und dabei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen sind. 

Kompensation: Zur Bewertung planungsbedingter Bodenbeeinträchtigungen, möglicher 
Minderungsmaßnahmen und zur Ermittlung des resultierenden Kompensationsbedarfs 
für das Schutzgut Boden hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG) eine Methodik entwickelt. Für Sie als Planaufstellungsbehörde soll 
damit die Beurteilung der Bodenschutzbelange bei der Erstellung und Prüfung von Plan-
unterlagen deutlich erleichtert und objektiviert werden. Die Anwendung der Methodik trägt 
dazu bei, die gesetzlichen Anforderungen an den Schutz des Bodens zu erfüllen und 
Fehler im Planaufstellungs- und Abwägungsverfahren zu vermeiden. Das Hessisches Mi-
nisterium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) 
hat daher allen hessischen Gemeinden und Städten die Anwendung der Arbeitshilfe 

 Arbeitshilfe 
zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rhein-
land- -Tools empfohlen (vgl. Erlass des HMLU 
vom 21.08.2024 Gz.: III 6  89e 06.01.08). Diese Dateien können sie auf der Homepage 
des HMLU herunterladen (https://landwirtschaft.hessen.de/umwelt/bodenschutz). 

5. Dezernat IV/F 42.1  Abfallwirtschaft Ost 

Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen anhand der vorgelegten Unterlagen keine grundsätz-
lichen Bedenken g

 Bauabfälle sind entsprechend dem 

Darmstadt, Gießen und Kassel zu beproben, zu trennen, einzustufen und zu entsorgen 
(Verwertung und Beseitigung). Das Merkblatt ist unter https://rp-darmstadt.hes-
sen.de/umwelt-und-energie/abfall/bau-und-gewerbeabfall/bodenmaterial-und-bauschutt 
zu erhalten. Für mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) sind die in der Ersatzbaustoffver-
ordnung (ErsatzbaustoffV) genannten Materialwerte (Grenzwerte und Orientierungs-
werte) und Vorgaben für die geregelten Einbauweisen in technische Bauwerke zu beach-
ten. Gemäß § 22 ErsatzbaustoffV ist der Einbau bestimmter MEB oder deren Gemische 
ab einem vorgesehenen Einbaugesamtvolumen von mindestens 250 Kubikmetern (m³) 
sowie der Einbau bestimmter MEB in Wasserschutzgebieten / Heilquellenschutzgebieten 
vier Wochen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch dem örtlich zuständigen 
Abfalldezernat des Regierungspräsidiums vom Verwender anzuzeigen. 

https://landwirtschaft.hessen.de/umwelt/bodenschutz)
https://rp-darmstadt.hes
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6. Dezernat IV/F 43.1  Immissionsschutz (Energie, Lärmschutz, EMF) 

Von Seiten des Immissionsschutzes (Lärm) verweise ich auf meine nachfolgend darge-
stellte Stellungnahme vom 24. November 2022 zum nachgeschalteten Bebauungsplan 

 Der Gutachter kommt in seiner Schattenwurfprognose 
zu folgender Schlussfolgerung: 
wir Betriebswohnungen sowie Büroräume im Bereich der Immissionsorte B, G-I, M-P, S-
V, Y und Z zu planen bzw. diese im Bereich der kritischen Immissionsorte nur mit gleich-

 Aus diesem 
Grunde hatte ich bereits in meiner Stellungnahme in der ersten Behördenbeteiligung ge-
fordert, dass eine entsprechende Empfehlung in die textlichen Festsetzungen übernom-
men werden soll. In den textlichen Festsetzungen werden jedoch nur Wohnungen im 
Plangebiet ausgeschlossen. Schutzwürdige Räume gemäß Nr. 1.2 der WKA-Schatten-
wurfhinweise (Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 
Windkraftanlagen, Aktualisierung 2019) sind jedoch nicht nur Wohn- und Schlafräume, 
sondern auch Büro-, Praxis-, Arbeits- und Schulungsräume. Sollten diese Räume in den 
vom Gutachter benannten Bereichen liegen, ist eine ehebliche Belästigung durch Perio-
dischen Schattenwurf nicht auszuschließen. Die bestehenden Windenergieanlagen 
müssten deshalb in ihrem Betrieb beschränkt werden bzw. mit entsprechenden Abschalt-
einrichtungen nachgerüstet werden. Um eine Einschränkung des Betriebs der Windener-
gieanlagen zu vermeiden, sind deshalb die textlichen Festsetzungen durch eine weitere 
Festsetzung derart zu ergänzen, dass im Bereich der Flächen B, G-I, M-P, S-V. Y und Z 
keine Immissionsorte im Sinne der WKA-Schattenwurfhinweise (Hinweise zur Ermittlung 
und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen, Aktualisierung 2019) 
entstehen dürfen. Die Plandarstellung ist durch einen entsprechenden Plan, in dem diese 
Bereiche gekennzeichnet werden, zu ergänzen. Ein entsprechender Bebauungsplan ist 
im Verfahren (Parallelver
Damit dieser als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwickelt angesehen werden kann ist es 
erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend der Festsetzung im Bebauungs-
plan zu ändern. Die hierin geäußerten Hinweise und Empfehlungen bleiben weiterhin be-
stehen. Im akustischen Gutachten des Schalltechnischen Büros Ramboll mit der Bericht 
Nr. 19-1-3034-001-NBe vom 07.04.2021 wurden die Lärmeinwirkungen auf das Plange-
biet ermittelt und beurteilt. Die Untersuchung zeigte, dass die zulässigen Nacht-Immissi-
onsrichtwerte im überwiegenden Bereich der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes 
Gewerbepark Kilianstädten Nord eingehalten werden. Nur im Teilbereich (GE II) der Er-
weiterungsfläche wird der Richtwert um gerundet 1 dB(A) überschritten. Deshalb hier 
keine Betriebswohnungen zulässig sind. Gegen die oben beschriebenen beabsichtigten 
Planungen bestehen aus hiesiger Sicht keine immissionsschutztechnischen Bedenken. 

Allgemein: Sobald der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich geworden ist, wird um Übersen-
dung einer digitalen Ausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt 
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am Main, mit folgendem Funktionspostfach: komabwasser-ffm@rpda.hessen.de gebe-
ten. 

III. Abteilung IV/Wi Umwelt Wiesbaden 

1. Dezernat IV/Wi 44  Bergaufsicht 

Auf der Grundlage einer unvollständigen Datengrundlage teilt das Dezernat Bergauf-
sicht folgendes mit: 

Durch das o.g. Vorhaben werden bergbauliche Belange nicht berührt. Es stehen daher 
seitens der Bergaufsicht erneut keine Sachverhalte entgegen. 

IV. Abteilung V - Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz 

1. Dezernat V 53.1  Naturschutz (Planungen und Verfahren) 

Der Bebauungsplan wurde gegenüber dem Entwurf 2022 überarbeitet und umfasst wei-
terhin mehrere Teilflächen. Der Teilplan A wurde um 2,2 ha verkleinert, dort ist jetzt auf 
10,5 ha die Ausweisung eines Gewerbegebietes vorgesehen. Auf den Ausgleichsflächen 
in den Teilplänen B (3,1 ha), C (0,69 ha), D (0,47 ha), E (1,1 ha) und F (1,1 ha) sind 
Maßnahmen für die Feldflurarten (Feldlerche und Feldhamster) vorgesehen. Die Flächen 
B und F wurden in dem aktuellen Entwurf ebenfalls verkleinert. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht nehme ich zu dem o.g. Bebauungsplan wie folgt Stellung: Der gültige RegFNP stellt 

gebiet für die Landwirtschaft und Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion dar. Ge-
gen die Änderung des RegFNP waren von hier keine grundsätzlichen Bedenken geäu-
ßert worden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs vom 10. September 2025 
überlagert keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht oder gesetzlich geschützten Bio-
tope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 25 HeNatG. Die Ergebnisse aus 
der FFH-Voruntersuchung der Planungsgruppe Thomas Egel vom 26. Januar 2022 sind 
weiterhin zutreffend. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebie-

auszuschließen, da das Gewerbegebiet keine Fläche innerhalb des Gebietes bean-
sprucht, der Abstand zwischen dem Gewerbe- und dem FFH-Gebiet ca. 470 m beträgt, 
die Biotopstrukturen im Plangebiet keine Bedeutung für die im Schutzgebiet vorkommen-
den Fledermausarten besitzen, die möglichen Lichtemissionen auf ein verträgliches Maß 
gesenkt werden sollen, keine besonders lärmemittierenden Anlagen im Bebauungsplan 
zulässig sind. Die Vorschriften des § 34 BNatSchG stehen der Zulassung des Vorhabens 
somit nicht entgegen. In dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren ist der nach Anhang 
IV der FFH-Richtlinie streng geschützte Feldhamster besonders zu berücksichtigen. Bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

mailto:komabwasser-ffm@rpda.hessen.de
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BNatSchG konkret zu behandeln. Die untere Naturschutzbehörde (UNB) des Main-Kin-
zig-Kreises hat als Trägerin öffentlicher Belange über diesen Sachverhalt zu entscheiden, 
da es sich bei artenschutzrechtlichen Verboten i.S.d. § 44 BNatSchG um keinen der ge-
meindlichen bauleitplanerischen Abwägung zugänglichen Belang handelt. Für die arten-
schutzrechtliche Prüfung des Feldhamsters liegt eine überarbeitete Fassung der Raskin 
Umweltplanung und -beratung GbR vom 26. Juni 2024 vor, die bereits Gegenstand der 
2. Planänderung des RegFNP war. In dem Verfahren zur RegFNP-Änderung hat die UNB 
am 31. Juli 2025 zum Ausdruck gebracht, dass die fachlichen Bedenken zur Eignung und 
zur fachlichen Ableitung der CEF-Flächen weiterhin fortbestehen. Weil die vorhandenen 
artenschutzrechtlichen Konflikte insbesondere mit den Vorkommen des Feldhamsters 
und weiterer Offenlandarten im Planungsraum auf der Ebene des Bebauungsplans somit 
noch nicht vollständig bewältigt sind, kann zu dem o.g. Bebauungsplan auch aus hiesiger 
Sicht keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden. Ich stimme mit der UNB 
dahingehend überein, dass der artenschutzrechtliche Fachbeitrag erneut zu überarbeiten 
ist. Um den artenschutzrechtlichen Konflikt mit dem Feldhamster einer Lösung zuzufüh-
ren, habe ich am 29. Oktober 2025 der UNB Hinweise dazu übermittelt, welche fachlichen 
Vorgaben bei der Überarbeitung des Gutachtens einzuhalten sind. Ich verweise hiermit 
auf die Stellungnahme der für den Artenschutz zuständigen UNB des Main-Kinzig-Krei-
ses, die meine Hinweise berücksichtigen wird. 

C. Hinweise 

Da wir seit geraumer Zeit eine elektronische Akte führen, bitte ich Sie bei genehmigungs-
bedürftigen Planungen um Vorlage der vollständigen und prüffähigen Verfahrensunterla-
gen in digitaler Form. Bitte senden Sie die Unterlagen an unsere Funktionspostfach bau-
leitplanung-toeb@rpda.hessen.de. Hinweise, wie diese Unterlagen digital aufzubereiten 
sind, finden Sie auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt unter folgen-
dem Link Höhere Verwaltungsbehörde | rp-darmstadt.hessen.de. 

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeind-
licher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 
Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplan-
verfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen 
Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräum-
dienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per E-Mail richten an das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hes-
sen.de. 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht grundsätzlich erfolgt. Gleichwohl stelle ich fest, 
dass eine Alternativenprüfung im Grunde nicht feststellbar ist. Insbesondere für die Erwei-
terung der Gewerbefläche, aber auch als Standortalternativenprüfung ist eine solche noch 
anzustellen und zu ergänzen. Die Aussagen in Kapitel 11.6 genügen insoweit m.E. nicht. 

mailto:leitplanung-toeb@rpda.hessen.de
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Dort wird ausgesagt, dass kein anderer Standort die notwendigen Voraussetzungen erfül-
len würde. Hier sind die (geprüften) anderen Standorte noch zu ergänzen: 

§ 3 Absatz1 Baugesetzbuch gibt vor, dass sich wesentlich unterscheidende Lösungen zu 
betrachten sind. § 1a Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch regelt, dass landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgewandelt werden dürfen. Beiden Vorga-
ben, die sich explizit auf die Bauleitplanung, also auf Flächennutzungs- und Bebauungs-
planung beziehen, wurde in Ihrer Planung noch nicht in ausreichendem Maß nachgekom-
men. Eine entsprechende Ergänzung der Unterlagen halte ich daher für geboten. 

Bei Rückfragen und zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Eva Elisabeth Mahler 
 
Dieses Dokument habe ich im Dokumentenmanagementsystem (DMS 4.0) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
 
Hinweis: 
Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie 
hier: Datenschutz | rp-darmstadt. hessen.de 



Regierungspräsidium Darmstadt  
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten: 
Wilhelminenstraße 1-3, Wilhelminenhaus Mo.  Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz - 2 - 

 Regierungspräsidium Darmstadt | 64278 Darmstadt  
 Per E-Mail: beteiligung@plan-bonewitz.de 

 

Gemeindevorstand der 
Gemeinde Schöneck 
Herrnhofstraße 8 
61137 Schöneck 

Unser Zeichen:  0029-III 31.2-61.d.02.09-00135#2026-00001 
Dokument-Nr.: 0029-2026-417335 

Ihr Zeichen:  Moldovanski 
Ihre Nachricht vom:  19. März 2026 
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Eva Elisabeth Mahler 
Zimmernummer: 3.043 
Telefon: +49 (6151) 12 8928 
E-Mail: eva.mahler@rpda.hessen.de 

Datum:  1. April 2026 

Bauleitplanung der Gemeinde Schöneck im Main-Kinzig-Kreis 
Bebauungsplanentwurf Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II  
Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
Schreiben des Planungsbüros Planungsgruppe Bonewitz vom 19. März 2026, 
Projekt. Nr.: 15004-00 
Meine Stellungnahme vom 18. November 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie meine koordinierte Stellungnahme. Sollten Sie Fragen haben, 
stehe ich zu deren Beantwortung gerne zur Verfügung. 

A. Beabsichtigte Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Gemeinde Schöneck die Aus-
weisung eines neuen Gewerbegebietes zur Bereitstellung neuer gewerblicher Entwick-
lungsflächen für die IT-Branche und ortsansässige Betriebe. 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von 10,5 ha (Teilplan A) und liegt am Nord-
ostrand des Ortsteils Kilianstädten, südlich der L 3009. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de
mailto:beteiligung@plan-bonewitz.de
mailto:eva.mahler@rpda.hessen.de
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B. Stellungnahme 

I. Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr 

Dezernat III 31.1  Regional- und Bauleitplanung 

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 
der Raumordnung wie folgt Stellung: 

Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 18. November 2025. 

II. Abteilung IV/F Umwelt Frankfurt 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Frankfurt - zu 
vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit: 

1. Dezernat IV/F 41.1  Grundwasserschutz/Wasserversorgung 

Grundwasser: Die Bauleitplanung muss wasserwirtschaftliche Belange, d.h. insbeson-
dere eine ausreichende Wasserversorgung sowie Grundwasserschutz, angemessen be-

Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und 
Heimat (Stand: August 2023) eine Hilfestellung. In den Unterlagen sind dazu keine aus-
reichenden Aussagen enthalten und sind daher nachzubessern. Hierzu gebe ich folgende 
Hinweise: 

Wasserversorgung: Sie haben als planaufstellende Kommune in eigener Verantwortung 
sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung dau-
erhaft für die künftige Bebauung gewährleistet ist. Bitte legen Sie hierzu die Sicherstel-
lung der Wasserversorgung für das Baugebiet dar. Der gesamte Wasserbedarf (Trink-, 
Betriebs-, Löschwasser) ist unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und 
des Klimawandels zu ermitteln (Jahresmenge und Tagesspitzenbedarf). Es ist der Nach-
weis zu erbringen, dass der gesamte Wasserbedarf mit den vorhandenen Wasserrechten 
sowie den technischen Anlagen, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, lang-
fristig durch den/die zuständigen Wasserversorger gedeckt werden kann. Bei Fremdbe-
zug von Trinkwasser ist zusätzlich eine aktuelle Bestätigung der eingeplanten Liefer-
menge des Fremdversorgers vorzulegen. Für den Fall einer Wassermangelsituation ist 
darzulegen, welche Maßnahmen dann ergriffen werden. (s. hierzu Muster-Gefahrenab-
wehrverordnung auf hessen.de). Daneben sollen die Möglichkeiten der Nutzung von Nie-
derschlagswasser oder anderem Abwasser (insbesondere Grauwasser) zu Brauchwas-
serzwecken entsprechend dem Nutzungszweck untersucht und dementsprechend 
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ausgeschöpft werden. Entsprechende Vorgaben zur sparsamen Trinkwasserverwen-
dung und substitution sind in die Bauleitplanung aufzunehmen. (s. hierzu Muster-Zister-
nensatzung auf hessen.de). 

2. Dezernat IV/F 41.2  Oberflächengewässer/Oberirdische Gewässer/Renaturie-
rung 

Zum Bebauungsplan GE-
vom 18. November 2025 keine Bedenken geäußert. Dies trifft auch weiterhin zu, da die 
Belange des Dezernats 41.2  Oberflächengewässer  nicht betroffen sind. 

3. Dezernat IV/F 41.3  Abwasser, Gewässergüte/Kommunales Abwasser 

Wasserhaushalt: Auf den versiegelten Flächen kann das anfallende Regenwasser nicht 
ungehindert versickern und so zur Neubildung von Grundwasser beitragen. Aufgrund der 
Lage im Wasserschutzgebiet ist eine Niederschlagsversickerung von Versiegelungsflä-
chen nicht zulässig, daher wird im benachbarten Grundstück außerhalb des Geltungsbe-

. Nur aufgrund der Lage 

41 S.1665) ergibt sich keine Unzulässigkeit für eine Versickerung 
von Niederschlagswasser. Mit einer entsprechenden Behandlung ist eine Versickerung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser (z.B. von Dach- und Grünflä-
chen) durchaus erlaubnisfähig. Die Erlaubnisfähigkeit ist im Zuge eines Erlaubnisverfah-
rens genauer zu prüfen. Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 18. November 2025, 
die weiterhin gültig ist. Darin hatte ich u.a. ausgeführt, dass anhand eines hydrologischen 
Gutachtens geprüft werden sollte, ob eine Versickerung von Niederschlagswasser mög-
lich ist. Sofern die Möglichkeit für eine Versickerung von Niederschlagswasser besteht, 
sind die Flächen zur zentralen Niederschlagswasserversickerung und ggf. erforderlichen 
Behandlung in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

4. Dezernat IV/F 41.5  Bodenschutz Ost 

Meine Stellungnahme zum BLP 147/2025 vom 18. November 2025 ist weiterhin gültig. 

etreffen nicht die Belange des Bodenschutzes. Unter Punkt 11.6. 
des Umweltberichtes wurden Standortalternativen geprüft. 

5. Dezernat IV/F 42.1  Abfallwirtschaft Ost 

Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen anhand der vorgelegten Unterlagen keine grundsätz-
lichen Bedenken gegen die vorgesehene Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes. Bauab-
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2025 der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel zu beproben, zu trennen, 
einzustufen und zu entsorgen (Verwertung und Beseitigung). Das Merkblatt ist unter 
https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/bau-und-gewerbeabfall/bo-
denmaterial-und-bauschutt zu erhalten. Für mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) sind die 
in der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) genannten Materialwerte (Grenzwerte 
und Orientierungswerte) und Vorgaben für die geregelten Einbauweisen in technische 
Bauwerke zu beachten. Gemäß § 22 ErsatzbaustoffV ist der Einbau bestimmter MEB 
oder deren Gemische ab einem vorgesehenen Einbaugesamtvolumen von mindestens 
250 Kubikmetern (m³) sowie der Einbau bestimmter MEB in Wasserschutzgebieten / Heil-
quellenschutzgebieten vier Wochen vor Beginn des Einbaus schriftlich oder elektronisch 
dem örtlich zuständigen Abfalldezernat des Regierungspräsidiums vom Verwender an-
zuzeigen. 

6. Dezernat IV/F 43.1  Immissionsschutz (Energie, Lärmschutz, EMF) 

Von Seiten des Immissionsschutzes (Lärm) verweise ich auf meine nachfolgend kursiv 
dargestellte Stellungnahme vom 18. November2022 zum nachgeschalteten Bebauungs-

 

Der Gutachter kommt in seiner Schattenwurfprognose zu folgender Schlussfolgerung: 
 

Büroräume im Bereich der Immissionsorte B, G-I, M-P, S-V, Y und Z zu planen bzw. diese 
im Bereich der kritischen Immissionsorte nur mit gleichzeitiger Umsetzung schattenwurf-

 Aus diesem Grunde hatte ich bereits in meiner 
Stellungnahme in der ersten Behördenbeteiligung gefordert, dass eine entsprechende 
Empfehlung in die textlichen Festsetzungen übernommen werden soll. In den textlichen 
Festsetzungen werden jedoch nur Wohnungen im Plangebiet ausgeschlossen. Schutz-
würdige Räume gemäß Nr. 1.2 der WKA-Schattenwurfhinweise (Hinweise zur Ermittlung 
und Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen, Aktualisierung 2019) 
sind jedoch nicht nur Wohn- und Schlafräume, sondern auch Büro-, Praxis-, Arbeits- und 
Schulungsräume. Sollten diese Räume in den vom Gutachter benannten Bereichen lie-
gen, ist eine erhebliche Belästigung durch Periodischen Schattenwurf nicht auszuschlie-
ßen. Die bestehenden Windenergieanlagen müssten deshalb in ihrem Betrieb beschränkt 
werden bzw. mit entsprechenden Abschalteinrichtungen nachgerüstet werden. Um eine 
Einschränkung des Betriebs der Windenergieanlagen zu vermeiden sind deshalb die 
textlichen Festsetzungen durch eine weitere Festsetzung derart zu ergänzen, dass im 
Bereich der Flächen B, G-I, M-P, S-V, Y und Z keine Immissionsorte im Sinne der WKA-
Schattenwurfhinweise (Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissio-
nen von Windkraftanlagen, Aktualisierung 2019) entstehen dürfen. Die Plandarstellung 
ist durch einen entsprechenden Plan, in dem diese Bereiche gekennzeichnet werden, zu 
ergänzen. 

https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/bau-und-gewerbeabfall/bo
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Ein entsprechender Bebauungsplan ist im Verfahren (Parallelverfahren; Bebauungsplan 

entwickelt angesehen werden kann ist es erforderlich, die bisherige Planaussage ent-
sprechend der Festsetzung im Bebauungsplan zu ändern. Die hierin geäußerten Hin-
weise und Empfehlungen bleiben weiterhin bestehen. Im akustischen Gutachten des 
Schalltechnischen Büros Ramboll mit der Bericht Nr. 19-1-3034-001-NBe vom 
07.04.2021 wurden die Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet ermittelt und beurteilt. Die 
Untersuchung zeigte, dass die zulässigen Nacht-Immissionsrichtwerte im überwiegen-
den Bereich der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Gewerbepark Kilianstädten 
Nord eingehalten werden. Nur im Teilbereich (GE II) der Erweiterungsfläche wird der 
Richtwert um gerundet 1 dB(A) überschritten. Deshalb hier keine Betriebswohnungen 
zulässig sind. Gegen die oben beschriebenen beabsichtigten Planungen bestehen aus 
hiesiger Sicht keine immissionsschutztechnischen Bedenken. 

Allgemein: Sobald der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich geworden ist, wird um Übersen-
dung einer digitalen Ausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt 
am Main, mit folgendem Funktionspostfach: komabwasser-ffm@rpda.hessen.de gebe-
ten. 

III. Abteilung IV/Wi Umwelt Wiesbaden 

1. Dezernat IV/Wi 44  Bergaufsicht 

Auf der Grundlage einer unvollständigen Datengrundlage teilt das Dezernat Bergaufsicht 
folgendes mit: 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: Hin-
sichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungs-
plan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG; hinsichtlich 
der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte Betriebs-
pläne; hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht zu ehemaligen Bergbaubetrie-
ben vorhandene Informationen (v.a. Rissblätter, Berechtsams- und Betriebsakten). Diese 
liegen jedoch nicht für jeden Betrieb und nicht immer vollständig vor, weshalb die Stel-
lungnahme hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis beruht. An-
hand dieser Datengrundlage wird zu dem Vorhaben wie folgt Stellung genommen: Be-
reich Teilplan A und B: Rohstoffsicherung: Die KRS 25 weist für den Planbereich keine 
Abbau- und Reserveflächen aus. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter 
Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näheren Umgebung. Alt-
bergbau: Das Gebiet der Teilflächen des Planverfahrens wurde in der Vergangenheit von 
auf Braunkohlen verliehenem Bergwerkseigentum überdeckt. In den hierzu vorliegenden 
Unterlagen wird nichts über bergbaulichen Betrieb berichtet. Bereich Teilpläne C bis F: 

mailto:komabwasser-ffm@rpda.hessen.de
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Rohstoffsicherung: Die KRS 25 weist für den Planbereich keine Abbau- und Reserveflä-
chen aus. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden 
Betriebe im Planbereich und dessen näheren Umgebung. Altbergbau: Das Gebiet der 
Teilflächen des Planverfahrens wurde in der Vergangenheit von auf Braunkohlen verlie-
henem Bergwerkseigentum überdeckt. In den hierzu vorliegenden Unterlagen wird nichts 
über bergbaulichen Betrieb berichtet. Teilfläche E wurde zudem von einer auf Eisen ver-
liehenen Bergbauberechtigung überdeckt; auch in den hierzu vorliegenden Unterlagen 
konnten keine Hinweise auf umgegangenen Bergbaubetrieb gefunden werden. Basie-
rend auf den aktuellen Rechercheergebnissen liegen seitens der Bergaufsicht keine 
Sachverhalte vor, die dem Vorhaben entgegenstehen. Hinweise, Empfehlungen und An-
regungen zum Vorhaben habe ich im Rahmen meiner Zuständigkeit nicht zu geben. 

IV. Abteilung V - Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz 

1. Dezernat V 53.1  Naturschutz (Planungen und Verfahren) 

Z
eck liegt mir die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde des Main-Kinzig-Krei-
ses vom 30. März 2026 vor. Daraus ergibt sich, dass die zuvor bestehenden artenschutz-
rechtlichen Konflikte inzwischen ausgeräumt werden konnten. Vor diesem Hintergrund 
bestehen von hier aus keine grundsätzlichen Bedenken gegen die oben genannte Pla-
nung. 

C. Hinweise 

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeind-
licher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche 
Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplan-
verfahren haben Sie bereist umfassende Aussagen dieser Art gegeben. Deshalb habe ich 
den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht erneut beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den 
Kampfmittelräumdienst noch einmal direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per E-
Mail richten an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmit-
telräumdienst: kmrd@rpda.hessen.de. 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung 
stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

mailto:kmrd@rpda.hessen.de
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Ihr Zeichen: -----    
Ihre Nachricht: 16.10.2025 
Unser Zeichen: Sp 

Ansprechpartnerin: Frau Schaper 
Abteilung: Planung  
Telefon: +49 69 2577-1544 
Telefax:  +49 69 2577-1547 
Schaper@region-frankfurt.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des o. g. Bebauungsplanes sollen vor allem die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zum Bau eines Rechenzentrums in Schöneck geschaffen werden. 

Der o. g. Bebauungsplan besteht aus insgesamt sechs Teilflächen (Teilflächen A-F). Fünf 
Teilflächen werden als Ausgleichsflächen und eine Fläche als gewerbliche Baufläche festge-
setzt. Da diese geplante gewerbliche Baufläche in ihrer Abgrenzung über die bereits beste-
hende, im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 
2010) dargestellte gewerbliche Baufläche hinausgeht, wurde in der Verbandskammer am 
30.06.2021 ein entsprechendes RegFNP- Änderungsverfahren für die Gemeinde Schöneck 
eingeleitet (im Parallelverfahren zum o. g. Bebauungsplan). 

Bei Einleitung des RegFNP-Änderungsverfahrens betrug die benötigte zusätzliche gewerbli-
che Baufläche noch 4,8 ha. Aufgrund einer Optimierung des Gebäudekonzeptes konnte die 
zusätzlich benötigte gewerbliche Baufläche auf 2,5 ha reduziert werden. Die geänderte Pla-
nung hatte eine erneute Offenlage des RegFNP-Änderungsverfahrens zur Folge, die vom 20. 
Mai 2025 bis 26. Juni 2025 stattfand. 

Im Rahmen der erneuten Offenlage des RegFNP-Änderungsverfahrens wurde seitens des 
Regierungspräsidiums Darmstadt sowie des Kreissauschusses Main Kinzig Bedenken gel-
tend gemacht bzw. Ergänzungen in den Unterlagen gefordert. Beide Stellungnahmen wurden 
von uns per E-Mail am 01.07.2025 an Ihr Büro gesendet. 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Postfach 11 19 41, 60054 Frankfurt am Main 

Der Regionalvorstand

Schöneck 1/25/Bp 
Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II 
Stellungnahme gem. § 4a (3) BauGB

Planungsgruppe Bonewitz 
Brunostraße 7 
63654 Büdingen 

Per E-Mail: info@plan-bonewitz.de 

19. November 2025 
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In der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt (RP Darmstadt) zur erneuten 
Offenlage der RegFNP-Änderung wird eine Ergänzung der Alternativenprüfung gefordert, da 
die vorgelegte Prüfung als nicht ausreichend erachtet wird. In seiner Stellungnahme vom 
18.11.2025 zum o. g. Bebauungsplan - die dem Regionalverband FrankfurtRheinMain bereits 
vorliegt - hat das RP Darmstadt diese Ergänzungen ebenfalls gefordert. Wir bitten daher, sich 
mit dem RP Darmstadt kurzzuschließen, um Art und Umfang der Nachbesserungen zu klä-
ren. Erst nach Ergänzung der Alternativenprüfung kann eine Abwägung der Stellungnahme 
des RP Darmstadt im Zusammenhang mit der RegFNP-Änderung erfolgen. Wir bitten daher, 
uns die überarbeitete Alternativenprüfung zukommen zu lassen. 
Im Zusammenhang mit den vorgebrachten Hinweisen seitens der Oberen Naturschutzbehör-
de zur RegFNP-Änderung hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Konflikte - insbesondere mit 
dem Feldhamster und weiterer Offenlandarten - empfehlen wir eine enge Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde, da es fraglich ist, ob diese Konflikte im Bebauungsplan schon 
vollständig bewältigt wurden. In der Stellungnahme des RP Darmstadt zum o. g. Bebauungs-
plan wurden diese Hinweise von der Oberen Naturschutzbehörde erneut vorgebracht. 

Im Zusammenhang mit den geäußerten Bedenken des Main-Kinzig-Kreises empfehlen wir 
ebenfalls eine enge Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Auch hier beziehen 
sich die Bedenken vor allem auf den zu erbringenden Ausgleich des Feldhamstervorkom-
mens. Mit der Unteren Denkmalpflegebehörde empfehlen wir Art und Umfang der geforderten 
Voruntersuchungen abzuklären. Um eine fachgerechte Abwägung der Stellungnahmen vor-
nehmen zu können bitten wir Sie, uns auch diese Ergebnisse zukommen zu lassen. 

Solange die o. g. Nachbesserungen und Ergänzungen nicht erfolgt sind, können wir keine 
abschließende Stellungnahme zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II“ 
abgeben. 

Wir bitten darum, uns zeitnah weitere kritische Stellungnahmen zum Bebauungsplan zur 
Kenntnis zu geben sowie - falls schon möglich - etwaige Abwägungsergebnisse. 

Erst dann können wir entscheiden, wie und wann das RegFNP-Änderungsverfahren zum 
Abschluss gebracht werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Dr. Arnd Bauer 
Bereichsleiter RegFNP-Änderungen und Stellungnahmen







































Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit, zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II“
Stellung zu nehmen. Ich bin Vertreter des Gesellschafters der AREF Windpark Gelber Berg
GmbH & Co. KG sowie der AREF Windpark Galgenberg GmbH & Co. KG (nachfolgend
gemeinsam „Betreiber“). Als Betreiber der Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe
begrüßen wir die geplante Entwicklung grundsätzlich und sehen darin auch Chancen für eine
zukunftsorientierte Energie- und Standortstrategie.

1. Hinweise zu möglichen Turbulenzeffekten

Das geplante Rechenzentrum mit einer Höhe von bis zu 25 Metern liegt in einem Bereich, der
für den Betrieb der bestehenden und künftig geplanten Windenergieanlagen relevant ist. Wir
möchten daher darauf hinweisen, dass es notwendig ist, in den weiteren Planungsschritten und
den dazugehörigen Gutachten mögliche Turbulenzeffekte durch den Baukörper zu prüfen.
Änderungen im Strömungsverhalten können sich unter anderem auf Ertragsberechnungen,
Lasten und die technische Verfügbarkeit der Anlagen auswirken. Eine frühzeitige Betrachtung
trägt dazu bei, spätere Anpassungen zu vermeiden und schafft Planungssicherheit für alle
Beteiligten.

2. Geplantes Repowering im Gebiet Schöneck

Für den Windpark Galgenberg & Gelber Berg arbeiten wir aktuell an einem Repoweringkonzept.
Ziel ist es, die bestehenden Altanlagen zurückzubauen und perspektivisch bis zu vier modernen
Anlagen zu errichten. Die Abstimmung mit der Gemeinde & dem Bebauungsplan ist daher
wichtig, um langfristige Genehmigungsfähigkeit, Ertragssituation und die regionale Versorgung
mit erneuerbarer Energie sicherzustellen. Wir bitten daher darum, diese Entwicklung in den
weiteren Planungsschritten zu berücksichtigen.

3. Ausschluss von Wohnbebauung und Wohnen im Gewerbegebiet

Die Nutzung der Gebäude im Gewerbegebiet für Wohnzwecke ist aufgrund der Bestands-
Windkraftanlagen nicht gestattet, dies sollte auch gelten, wenn durch ein zukünftiges
Repowering neue Windkraftanlagen errichtet werden.

4. Chancen für eine gemeinsame erneuerbare Energieversorgung

Wir sehen in der Errichtung eines Rechenzentrums auch die Möglichkeit, lokale Synergien zu
nutzen. Rechenzentren haben einen hohen und gut planbaren Energiebedarf, der sich



hervorragend mit erneuerbaren Erzeugern koppeln lässt. Aus unserer Sicht bieten sich
insbesondere folgende Ansätze an:

• Einbindung lokal erzeugter Windenergie in die Stromversorgung des Rechenzentrums

• Optionen für Batteriespeicherlösungen zur Optimierung von Lastmanagement und
Netzstabilisierung

Wir stehen einer solchen Zusammenarbeit offen gegenüber und sehen eine Chance, regionale
Wertschöpfung zu stärken und ein beispielhaftes Projekt für klimafreundliche Digitalisierung auf
den Weg zu bringen.

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Hinweise. Für Rückfragen oder eine
weitergehende technische Abstimmung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
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Gemeinde Schöneck, Ortsteil Kilianstädten  
Stellungnahme des Main-Kinzig-Kreises gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Bonewitz,  
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Äußerung im o.g. Verfahren. Für die vom Kreisausschuss des 
Main-Kinzig-Kreises zu vertretenden Belange wird wie folgt Stellung genommen. Die markierten 
Abschnitte sind Bestandteil unserer Stellungnahme. 
 

 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  
 die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwägung  
 nicht überwunden werden können. 
 

 Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 
 

a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren  
können, mit Angabe des Sachstands 
                                                                                                                                 

b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenenfalls 
Rechtsgrundlage. 

 
 
Landwirtschaft  
 
Das 

1-10 die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor 
anderen Nutzungsansprüchen. Der größere Teilbereich des Plangebietes ist als Gewerbegebiet 
ausgewiesen, wenn gleich auch dieser Bereich derzeit als ertragreiches Ackerland genutzt wird. 
Das Plangebiet erfüllt eine nicht unerhebliche Funktion für die Einkommenssicherung 
landwirtschaftlicher Betriebe. Diese stehen mit ihrer Flächennutzung in Konkurrenz zu teilweise 

Hausanschrift: Barbarossastraße 16 - 24 
 63571 Gelnhausen 
Postanschrift: Barbarossastr. 20 
Amt/Referat: 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Ansprechpartner/in: Frau Nölle 
Aktenzeichen: 63.4 / 4371-2025 
Telefon: 06051 85-13961 
  
E-Mail: kreisentwicklung@mkk.de 
Sprechzeiten: Mo-Fr 08:00-12:00Uhr  

Mo-Mi 13:00-15:00Uhr, Do13:00-17:30Uhr 
Gebäude/Zimmer: Gebäude C / Zimmer 02.005 

MAIN-KINZIG-KREIS · Barbarossastraße 16 - 24 · 63571 Gelnhausen 

 
per Mail: info@plan-bonewitz.de 
 
Planungsgruppe Bonewitz 
C.-F.-Benz-Straße 10 
63505 Langenselbold 
 
 

 
 

Ihre Nachricht 
vom 16.10.2025 

Es schreibt Ihnen 
Alexandra Nölle 

Datum 
21.11.2025 

Der Kreisausschuss 

mailto:kreisentwicklung@mkk.de
mailto:info@plan-bonewitz.de
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überregional agierenden Unternehmen, wie etwa dem geplanten Rechenzentrum, das ebenfalls 
einen hohen Flächenbedarf aufweist. 
 
Die Beanspruchung des ackerbaulich geprägten Standortes wird daher weiterhin kritisch gesehen. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht begrüßen wir jedoch die Verringerung des Planungsgebiets, das sich 
heute zu Gunsten der Landwirtschaft leicht positiv darstellt. 
In den Teilplänen B, C, D, E und F ist eine dem Feldhamster gerechte landwirtschaftliche Nutzung 
vorgeschrieben. Zusätzlich sind in Teilplan E Maßnahmen zum Schutz der Feldlerche umzusetzen. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Nutzungsanpassung auf ackerbaulichen Flächen für die 
Bewirtschafter weitere Einschränkungen und Ertragseinbuße bedeuten können. Die Umsetzung der 
angedachten Maßnahmen sind daher für die Bewirtschafter auf Grundlage eines Ertragsausfalles 
zu bewerten und zu entschädigen. Die Maßnahmen sind frühzeitig mit den betroffenen 
Bewirtschaftern zu besprechen. Vereinbarungen sind schriftlich festzuhalten.   
 
Ansprechpartnerin: Amt 70, Frau Hennig, Tel. 06051/85-15675, lena.hennig@mkk.de 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
Lage im Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets Waldbrunnen / Hellerborn 
(Schutzgebietsanordnung vom 14.09.1971, StAnz. 41/71, S. 1665). 
Die Verbote der geltenden Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes sind unbedingt 
zu beachten und einzuhalten. 
 
Entwässerung 
Da die Entwässerung zur Kläranlage in Rendel erfolgt, und für diese die Obere Wasserbehörde 
zuständig ist, nimmt auch diese Behörde beim Regierungspräsidium Darmstadt zu Fragen der 
Abwasserentsorgung Stellung. 
 
Bauliche Anlagen 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung 
nicht vereinbar (vgl. § 3 Ziffer 1n WSG-VO). 
Hier ist ein Befreiungsverfahren nach § 52 Abs. 1 WHG erforderlich. Ein Infoblatt hierzu liegt bei. 
 
Grundwasser 
Beabsichtigte Grundwasseraufschlüsse sind einen Monat vor Beginn der Arbeiten der Unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen; unbeabsichtigte Grundwasseraufschlüsse sind unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
Bodenschutz 
Bodenschutzrechtliche Belange werden in der Bauleitplanung von der Oberen Bodenschutzbehörde 
(Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt 
a.M.) vertreten.  
 
Seit 01.08.2023 gilt die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und 
der Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021. In § 19 sind die grundsätzlichen Anforderungen an 
die Verwendung und Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen oder Gemischen beschrieben; § 
22 regelt Anzeigepflichten, sobald Volumen von 250 m³ und bestimmte Klassen erreicht werden 
oder festgesetzte Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete betroffen sind. 
Arbeitshilfen und Fachinformationen des Hessischen Umweltministeriums 
- Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung, 

siehe hier besonders Aussagen zu geordneter Abwasserbeseitigung, nachhaltige 
Niederschlagsentwässerung, Gründächer usw. 

mailto:lena.hennig@mkk.de
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-  
- e zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und 

Nr. 9 bis 12 für Bodenbelastungen und Prüfkataloge Nr. 13-14 für den Bereich Erosion 
- Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und 

Rheinland-Pfalz 
- 

 
 
Ansprechpartner: Amt 70, Herr Alkhalil, Tel. 06051/85-15663, ghazwan.alkhalil@mkk.de 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen weiterhin Bedenken. Eine 
abschließende Stellungnahme ist aufgrund folgender Aspekte jedoch weiterhin nicht möglich. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchzuführen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln und zu bewerten (nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB). Hier bedarf es einer artenschutzrechtlichen Prüfung, um Unstimmigkeiten 
zu beseitigen. Darauf wurde bereits im Rahmen der Stellungnahme der Behördenbeteiligung gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB vom November 2022 hingewiesen. Zwar wurde die artenschutzrechtliche Prüfung 
des Feldhamsters in der Fassung der Raskin Umweltplanung und -beratung GbR vom 26. Juni 2024 
hinsichtlich des Feldhamstervorkommens (Cricetus cricetus), eine Anhang IV Art der FFH-Richtlinie 
überarbeitet und Maßnahmen entwickelt, der Nachweis am Rande des Planungsgebiets aus dem 
Artgutachten 2024 /Feldhamster (Cricetus cricetus) Erfolgskontrolle zu Schutzmaßnahmen für den 
Feldhamster (Cricetus cricetus, Art der Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen findet jedoch keine 
Berücksichtigung. 
 
Der Umweltbericht ist nach § 1a Abs. 3 BauGB zu überarbeiten und entsprechende Maßnahmen 
sind zu entwickeln und im Bebauungsplan festzusetzen. Hierzu sollte der Maßnahmensteckbrief für 
den Feldhamster aus dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 3. Fassung 
(Stand 31.Dezember 2024) herangezogen werden. Außerdem sollten die aktuellen Erkenntnisse 
aus dem Artgutachten 2024 /Feldhamster (Cricetus cricetus) Erfolgskontrolle zu Schutzmaßnahmen 
für den Feldhamster (Cricetus cricetus, Art der Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen der 
Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz Berücksichtigung finden. Dieser anbei. 
 
Besonderer Artenschutz (Besondere nicht abwägungsfähige Hinweise) 
In Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde (RP Darmstadt) ist der Fachbeitrag für die 
vertiefende, artenschutzrechtliche Prüfung des Feldhamsters in der Fassung der Raskin 
Umweltplanung und -beratung GbR vom 26. Juni 2024 insoweit nicht zu beanstanden, dass das 
Planungsgebiet als Teil einer Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Blick genommen wurde und dass 
dort CEF-Maßnahmen vorgesehen sind. Nicht abschließend geklärt ist jedoch der erforderliche 
Umfang von CEF-Maßnahmen für den Feldhamster. 
 
Bereits in unserer Stellungnahme vom 23.11.2022 haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Vorgehensweise des Gutachters zu beanstanden ist, weil nicht von einer pauschalen Abgrenzung 
einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Feldhamsters ausgegangen werden kann, sondern dass 
im Zusammenhang der artenschutzrechtlichen Bewertung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG die 
Funktionsfähigkeit des angrenzenden Nahrungsraums einzelfallbezogen mit einzubeziehen ist. 
Grundlage hierfür ist das bereits übermittelte Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH-Urteil vom 
28. Oktober 2021 - C-357/20). 
 

mailto:ghazwan.alkhalil@mkk.de
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Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 28. Oktober 2021 In der Rechtssache C-357/20 
(Vorlage zur Vorabentscheidung  Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen  Richtlinie 92/43/EWG  Art. 12 Abs. 1  Strenges Schutzsystem für Tierarten 

 Anhang IV Buchst. a  Cricetus cricetus (Feldhamster)  Ruhe- und Fortpflanzungsstätten  
 

(vgl. CURIA - Dokumente) 
Hierbei hat der Gerichtshof für Recht erkannt: 

1. Art. 12 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen ist dahin 

deren Umfeld umfasst, sofern sich dieses Umfeld als erforderlich erweist, um den in Anhang 
IV Buchst. a dieser Richtlinie genannten geschützten Tierarten, wie dem Cricetus cricetus 
(Feldhamster), eine erfolgreiche Fortpflanzung zu ermöglichen. 

2. Art. 12 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 92/43 ist dahin auszulegen, dass die 
Fortpflanzungsstätten einer geschützten Tierart so lange Schutz genießen müssen, wie dies 
für eine erfolgreiche Fortpflanzung dieser Tierart erforderlich ist, so dass sich dieser Schutz 
auch auf Fortpflanzungsstätten erstreckt, die nicht mehr genutzt werden, sofern eine 
hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Tierart an diese Stätten 
zurückkehrt. 

3. Art. 12 Abs. 1 Buchst. d der Habitatrichtlinie ist dahin auszulegen, dass die Begriffe 
im Sinne dieser Bestimmung dahin auszulegen sind, dass 

sie die schrittweise Verringerung der ökologischen Funktionalität einer Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte einer geschützten Tierart bzw. den vollständigen 

 
Verlust dieser Funktionalität bezeichnen, wobei es keine Rolle spielt, ob derartige 
Beeinträchtigungen absichtlich erfolgen. 
Die durch den Europäischen Gerichtshof ausgelegten Vorschriften werden in Deutschland durch § 
44 BNatSchG in nationales Recht umgesetzt. Nationales Recht ist im Einklang mit europäischem 

sich dieses Umfeld als erforderlich erweist, um dem Feldhamster eine erfolgreiche Fortpflanzung zu 
ermöglichen. 
 
Dieser Hinweis hat bislang jedoch nicht zu einer Anpassung der Größe der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom 26. Juni 2024 geführt. 
Weil ein aktueller Nachweis am Rande des Planungsgebiets aus dem Artgutachten 
2024//Feldhamster (Cricetus cricetus) Erfolgskontrolle zu Schutzmaßnahmen für den Feldhamster 
(Cricetus cricetus, Art der Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen vorliegt, gibt es mittlerweile für 
die fachliche Beurteilung auch eine andere Ausgangssituation. Die Obere Naturschutzbehörde (RP 
Darmstadt) stimmt mit uns überein, dass der artenschutzrechtliche Fachbeitrag zu überarbeiten und 
die regelmäßig genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte für den Feldhamster neu abzugrenzen ist. 
Als Basis hierzu sollten aktuelle Erkenntnisse aus dem Artgutachten 2024 Feldhamster der 
Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz berücksichtigt werden, sowie der Maßnahmensteckbrief für 
den Feldhamster aus dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 3. Fassung 
(Stand 31.Dezember 2024), LBM 2021 (Leitfaden- CEF-Maßnahmen des Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) Internethandbuch (vgl. 
https://www.bfn.de/artenportraits/cricetus-cricetus).  
 
In dem Maßnahmensteckbrief für den Feldhamster aus dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche 
Prüfung in Hessen 3. Fassung (Stand 31.Dezember 2024) ist klargestellt, dass zur Abgrenzung der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte auch verlassene Baue bezüglich ihres Schutzstatus zu 
berücksichtigen sind. Nach dem BfN Internethandbuch (Abruf 10.11.2025) sollen Daten bis zu einem 
Alter von fünf Jahren herangezogen werden, um lokale Populationen abzugrenzen. Die 
Reviergrößen sind in dem Maßnahmensteckbrief mit von 0,3 bis 4,1 ha für die Hamstermännchen 
und für die Weibchen von 0,01 -0,6 ha abhängig von Habitatqualität und Populationsgröße 

https://www.bfn.de/artenportraits/cricetus-cricetus


Seite 5 

w
w

w
.m

kk
.d

e 

angegeben. Ferner ist in dem Maßnahmensteckbrief ausgeführt, dass Feldhamster im Mittel 
Distanzen von 103 m (Weibchen) und 130 m (Männchen) im Umkreis ihres Baus zurücklegt. Der 
Aktionsradius des Feldhamsters kann anhand von Telemetriedaten maximale Distanzen von bis zu 
500 m, insbesondere bei Männchen, aufweisen (Breuer et al. 2016, Kupfernagel 2007, LBM 2021, 
Meinig et al. 2014). Dabei ist das Streifgebiet abhängig von der Populationsdichte. 
 
Bei der Abgrenzung der relevanten Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind aus hiesiger Sicht, nach 
Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde (RP Darmstadt) die kartierten Nachweise östlich 
des Plangebiets (2021) und im Teilplan B (2020) sowie der aktuelle Nachweis aus dem Artgutachten 
2024 zu berücksichtigen, weil dies der Anforderung des BfN Handbuch entspricht, Daten bis zu 5 
Jahren heranzuziehen. Außerdem ist der angrenzende Nahrungsraum miteinzubeziehen. 
Der Kompensationsbedarf liegt in der Regel bei einem Flächenverhältnis von 1:1 (hinsichtlich Größe 
und Qualität) (Rothgänger 2015, Mammen et al. 2014; in: LBM 2021 (Leitfaden- CEF-Maßnahmen 
des Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, S. 705), mindestens jedoch von 0,5 im Vergleich zum 
betroffenen Plangebiet (Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 3. Fassung (Stand 
31.Dezember 2024). 
 
Die hinzugekommenen Flächen werden unsererseits zwar begrüßt, jedoch werden auch mit den 
Flächen (B) (ca. 3,1 ha Feldlerche + Feldhamster), C (0,69 ha), D (0,47 ha), F (1,1 ha) und E (1,1 
ha Feldlerche) nach wissenschaftlichen Maßstäben kein vollständiger Ausgleich erreicht. Zudem 
wurde bereits ausgeführt, dass nach Literaturangaben für Maßnahmen zum Schutz des 
Feldhamsters und Feldlerche bestimmte Mindestabstände zu Baugebieten empfohlen werden. 
 
Die Eignung des Plangebiets B für Maßnahmen für den Feldhamster und die Feldlerche ist wegen 
der Nähe zu dem geplanten Rechenzentrum im Plangebiet A zweifelhaft, denn für beide Arten wird 
eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu den potenziellen Stör- oder 
Gefahrenquellen angeraten. Auch bei einem Rechenzentrum dürfte die Eignung direkt 
angrenzender Maßnahmenflächen u. a. in Folge eines erhöhten Prädationsdrucks (Ansitzwarte für 
Raubvögel etc.) leiden. Insbesondere während der Bauzeit kann zudem von einer Vielzahl an 
Störungen ausgegangen werden, so dass zumindest während der Errichtung des Rechenzentrums 
der Ausgleichsteilplan B nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt als Maßnahmenfläche in 
Frage kommt. Zur Eignung ist nach Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde (RP 
Darmstadt) eine ergänzende Begründung für die Eignung der Fläche erforderlich oder die Fläche ist 
zu verlegen. 
 
Angesichts dessen sind die vorgesehenen, weiteren, externen Ausgleichsmaßen (im Wetteraukreis 
gelegen) bevorzugt im Geltungsbereich des B-Plans in Bezug auf ihre Lage, Dimension und die 
artspezifischen Anforderungen zu planen, um eine vorlaufende Funktionsherstellung vor Baubeginn 
zu gewährleisten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann aus artenschutzrechtlichen Gründen keine 
abschließende Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen erfolgen. 
 
Ansprechpartnerin: Amt 70, Frau Dr. Eschenbrenner, Tel. 06051/85-15-636, 
stefanie.eschenbrennerdr@mkk.de 
 
 
Denkmalpflege 
 
Gegen die vorliegenden Planungen bestehen aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde keine 
grundsätzlichen Bedenken. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass nach bisherigen 
Erkenntnissen mit archäologischen Zeugnissen im größerem Ausmaß zu rechnen ist. Diese sind 
Kulturdenkmäler gem. § 2 (2) HDSchG und Ihre durch die geplanten Erdarbeiten einhergehende 
Zerstörung kann gem. § 9 (1) HDSchG nur unter Auflagen zugestimmt werden. Die hierzu 
notwendigen Schritte sind bereits auf Seite 31 der Begründung zur Bauleitplanung beschrieben.   
 
Ansprechpartner: Amt 63, Herr Bergmann, Tel. 06051/85-13965, claus.bergmann@mkk.de 

mailto:stefanie.eschenbrennerdr@mkk.de
mailto:claus.bergmann@mkk.de


Seite 6 

w
w

w
.m

kk
.d

e 

Brandschutz 
 
Gegen die Bauleitplanung zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Kilianstädten II" 
der Kommune Schöneck, Ortsteil Kilianstädten bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine 
Bedenken, wenn nachfolgende Anforderungen umgesetzt werden. 
 
Zufahrten 
Die Zufahrten sind gemäß § 5, Abs. 1 HBO herzustellen, bzw. herzurichten. 
Die Befahrbarkeit der Zubringerwege und die Möglichkeit des Anfahrens zu den Objekten mit 
Feuerwehrfahrzeugen sind sicherzustellen. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite und 
der Krümmungsradien mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren 
werden können.  
 
Die Anforderungen an die Ausbildung, Größe und Belastbarkeit für Straßen und Zuwegungen, die 

16t aufweisen, wird empfohlen die tatsächlichen Gesamtgewichte dieser Fahrzeuge als 
Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 
 
Hubrettungsfahrzeug 
Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung der Gemeinde Schöneck und der Gemeinde Nidderau vom 
08.12.2021 steht ein Hubrettungsgerät für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur 
Verfügung. 
Der zweite Rettungsweg kann daher auch über Rettungsgeräte der Feuerwehr bei Regelbauten 
deren maximale Brüstungshöhe von 8,00 m bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern 
überschritten wird, sichergestellt werden. Es werden in diesem Fall jedoch weitere Maßnahmen, wie 
das Sicherstellen von entsprechenden Aufstellflächen, erforderlich. Einzelheiten sind mit dem Amt 
für Gesundheit und Gefahrenabwehr (Amt 57.1  Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr) des 
Main-Kinzig-Kreises, Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz, Frankfurter Straße 34, 63571 
Gelnhausen abzustimmen. 
 
Löschwasserversorgung Grundschutz 

em DVGW-Arbeitsblatt W 405 
(Stand: Februar 2008) zu gewährleisten. 
 
Anhand der Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Kilianstädten II" der Kommune 
Schöneck, Ortsteil Kilianstädten wurden die Richtwerte für den Löschwasserbedarf für den 
Grundschutz folgendermaßen beurteilt: 
 

Gewerbegebiet Geschossflächenzahl II, 
mehr als 1 Vollgeschoss, 

Gefahr der Brandausbreitung => mittel 
 

Löschwasserbedarf: 192 m³/Stunde 
für die Dauer von mind. 2 Stunden 

 
Die geforderte Löschwassermenge muss aus Überflurhydranten zu entnehmen sein. Die 
Überflurhydranten dürfen, einen Abstand von jeder Gebäudemitte aus gesehen und im 
Straßenverlauf untereinander von maximal 100 m besitzen. 
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Löschwasserzisterne 
Die im Planteil dargestellte Löschwasserzisterne ist gemäß DIN 14230 zu errichten. 
Zur Löschwasserentnahme aus der unabhängigen Löschwasserversorgung sind Löschwasser-
Sauganschlüsse nach DIN 14244 einzubauen. Die Löschwasserentnahmestellen sind frostsicher 
auszubilden. An den Sauganschlüssen ist eine Feuerwehr-Bewegungsfläche von min. 7m x 12m 
gemäß  herzustellen. Ebenso 
ist für die Nachspeisung der Löschwasserzisterne eine Löschwassereinspeisung herzustellen. Die 
Sauganschlüsse und die Löschwassereinspeisungen sind durch Hinweisschilder nach DIN 4066 Teil 
1 deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Einzelheiten sind mit dem Amt für Gesundheit und 
Gefahrenabwehr, Sachgebiet Vorbeugender Brand- und Immissionsschutz Barbarossastraße 16-24 
63571 Gelnhausen abzustimmen. 
 
Druckerhöhung Löschwasser 
Die Druckerhöhungsanlage ist so auszubilden, dass diese ersatzstromversorgt ist. Alternativ ist eine 
Einspeisevorrichtung für Ersatzstrom herzustellen. Für die Aufstellfläche eines Generators ist eine 
separate Feuerwehr-Bewegungsfläche von min 7m x 12 m gemäß Vorgabewerten der 

 herzustellen 
 
Hinweis:  
Gemäß § 3 (1) Satz 4 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (HBKG) sind die Gemeinden/Städte verpflichtet, in einem den allgemeinen 
örtlichen Verhältnissen entsprechendem Maße Löschwasser innerhalb der zusammenhängend 
bebauten oder zur Bebauung anstehenden Orts-/Stadtteile und Löschmittel bereitzustellen (siehe 
auch das Verwaltungsgerichtsurteil vom 07.08.2019 mit dem Dokumentationszeichen 4 A 410/19 
zur Vorinstanz AZ. 6 K 821/16.WI dazu). 
 
Löschwasserrückhaltung 
Aufgrund der Lage des Bebauungsplangebietes im Trinkwasserschutzgebiet sind Maßnahmen zur 
Rückhaltung kontaminierten Löschwassers auf der Grundlage des Allgemeinen 
Besorgnisgrundsatzes nach § 62 Abs. 1 WHG entsprechend der Richtlinie zur Bemessung von 
Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL) bzw. der 
Handlungsempfehlung zum Vollzug des Gebots zur Rückhaltung verunreinigter Löschmittel im 
Brandfall, zu berücksichtigen. 
 
Ansprechpartner: Amt 57, Herr Hinterschuster, Tel. 06051/85-55322, vorbeugender-
brandschutz@mkk.de 
 
 
Klimaschutz und Klimaanpassung 
 
In den vorliegenden Unterlagen werden zu Klimaschutz und Klimaanpassung in Kapitel 4 keine 
neuen Erkenntnisse vorgetragen. Wir begrüßen die bisher im Bebauungsplan vorgesehenen 
klimarelevanten Festsetzungen und Empfehlungen.  
Wir empfehlen die Maßnahmen auszuweiten. Dies betrifft z.B. die Festsetzung der 
Fassadenbegrünung von lediglich mindestens 20%. 
 
Ansprechpartnerin: Amt 70, Frau Rexroth, Tel. 06051/85-15682, tamara.rexroth@mkk.de 
 
 
Immissionsschutz, Bauaufsicht und Abfallwirtschaft  
 
Es werden keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgetragen.  
 
 

mailto:brandschutz@mkk.de
mailto:tamara.rexroth@mkk.de
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Zu gegebener Zeit bitten wir um Übermittlung des Abwägungsergebnisses sowie nach Rechtskraft 
des Bebauungsplans um Bereitstellung einer Ausfertigung mit allen unterschriebenen 
Verfahrensvermerken als PDF. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Nölle) 
 
 
Anlage (Merkblatt Befreiungen) 
 



 

 

AMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND 
LÄNDLICHER RAUM 

www.mkk.de 

Merkblatt 

Befreiung von Verboten einer Wasserschutzgebietsverordung 

 

Allgemeines 

Wasserschutzgebiete dienen dem Schutz des genutzten Grundwassers. In 
Wasserschutzgebietsverordnungen werden, aufgeschlüsselt in die 
Schutzzonen, verschiedenartige Verbotstatbestände aufgeführt. Sofern eine 
von Verbotstatbeständen betroffene Nutzung umgesetzt werden soll, ist 
hierfür eine Befreiung zu beantragen (§ 52 Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG). 

 

Art und Umfang der Antragsunterlagen: 

Zur Durchführung des Befreiungsverfahrens sind die nachfolgend 
aufgeführten Antragsunterlagen in digitaler Form 2 Monate vor Baubeginn 
einzureichen (wasserbehoerde@mkk.de). Die Antragsunterlagen sind 
durch ein Fachbüro zu erstellen und umfassen die folgenden Angaben: 

  

1. Antragsschreiben mit Angaben über 

 Name und Adresse des Antragstellers  
 

 geplante Maßnahme 
 Ortsbezeichnung (Ort, Gemarkung, Flur, Flurstück) der Maßnahme 
 Benennung der betroffenen Verbotstatbestände 

 

2. Erläuterungsbericht mit Angaben über 

 Bedarf und Alternativen der Maßnahme bzw. Darstellung, warum die 
Maßnahme innerhalb des Wasserschutzgebietes erfolgen muss 

 voraussichtlichen Beginn und Dauer 
 dauerhafte oder zeitlich begrenzte Sicherungsmaßnahmen, welche 

zum Ausschluss von Gefahren für die Gewinnungsanlage / das 
Grundwasser vorgesehen sind 

 Boden- und Grundwasserverhältnisse (für Bohrungen im Zuge einer 
Baugrunderkundung kann ggfls. eine Befreiung zu beantragen sein) 

http://www.mkk.de
mailto:wasserbehoerde@mkk.de


 Stand Januar 2025 Seite 2 / 3 

 Anfall und Verbleib von Schmutz- und Niederschlagswasser 
 Einsatz wassergefährdender Stoffe 
 Lage in wasser- und naturschutzrechtlichen Schutzgebieten 

 

3. Pläne 

 Lageplan mit Eintragung der Maßnahme 
 ggfls. Schnitte  

 
 

4. Angaben zum Naturschutz 

Sofern es sich bei dem Vorhaben um einen Eingriff in Natur und 
Landschaft handeln sollte (im baurechtlichen Außenbereich gemäß § 
35 BauGB), sind die folgenden Unterlagen erforderlich: 

 Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und 
Landschaft insbesondere unter der Berücksichtigung 
naturschutzrechtlicher Schutzgebiete, gesetzlich geschützter Biotope 
(§ 30 Bundesnaturschutzgesetz) und Arten (§ 44 
Bundesnaturschutzgesetz).  
o Für die Betrachtung von Biotop- und Artenschutz kann die 

Checkliste Artenschutz des HMUKLVs von März 2022 verwendet 
werden.  

o Sollte sich in Nähe des Vorhabens ein NATURA 2000-Gebiet 
befinden bzw. ein Natura 2000-Gebiet durch das Vorhaben direkt 
oder indirekt betroffen sein, ist zunächst eine NATURA 2000-
Vorprüfung als Teil der Antragsunterlagen erforderlich, welche 
nachvollziehbar dokumentiert, welche Auswirkungen das 
Vorhaben auf das FFH- bzw. Vogelschutzgebiet hat. 

 Kostenaufstellung der realen Kosten 
 Bei einem kompensationspflichtigen Vorhaben eine Eingriffs- und 

Ausgleichsplanung nach der hessischen Kompensationsverordnung 
(KV) von 2018 unter Beachtung der Anlage 4 auf Seite 674 der hess. KV  
o Bestandsplan/ Freiflächenplan (Maßstab 1:100 oder 1:200, 

Zustand des Grundstücks 
o Ausgleichsplan (Maßstab 1:100 oder 1:200, geplanter Zustand des 

Grundstücks nach Fertigstellung der Baumaßnahme mit 
Flächengestaltung, Art und Umfang der Bepflanzung und ggf. 
Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich auf einem anderen 
Grundstück) 

o Eingriffs- & Ausgleichsberechnung (Flächenbilanz, entspricht der 
Gegenüberstellung des vorherigen Zustands mit dem geplanten 
Endzustand)  

 Bei Fragen zu den Antragsunterlagen können Sie die Untere 
Naturschutzbehörde über naturschutzbehoerde@mkk.de kontaktieren.  

  

mailto:naturschutzbehoerde@mkk.de
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Adressierung: 

Main-Kinzig-Kreis 

Abteilung Wasser- und Bodenschutz  

Barbarossastraße 24 

63571 Gelnhausen 

 

Kontakt: 

Frau Ilka Müller 

Tel. 06051/85-15672 

Ilka.Mueller@mkk.de  

 

Hinweise: 

 Die Befreiung ersetzt nicht Zulassungen, die nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlich sind (z.B. Baugenehmigungen). 
Privatrechtliche Verhältnisse bleiben davon ebenfalls unberührt. 
Lediglich die ggfls. erforderlichen naturschutzrechtlichen 
Zulassungen sind mit enthalten.  

 Eine kostenpflichtige Beteiligung des Hess. Landesamts für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie kann erforderlich sein.  

 

mailto:Ilka.Mueller@mkk.de
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Sparkasse Hanau · IBAN DE58 5065 0023 0000 3000 04 · BIC HELADEF1HAN 
Postbank Frankfurt/M · IBAN DE92 5001 0060 0010 0776 01 · BIC PBNKDEFF 
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Bauleitplanung der Gemeinde Schöneck, OT Kilianstädten 

 
Erneute Auslegung und Stellungnahme des Main-Kinzig-Kreises 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Bonewitz, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zur Äußerung im o.g. Verfahren. Für die vom Kreisausschuss des 
Main-Kinzig-Kreises zu vertretenden Belange wird wie folgt Stellung genommen. Die markierten 
Abschnitte sind Bestandteil unserer Stellungnahme. 
 

 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  
 die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwägung  
 nicht überwunden werden können. 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung 
nicht vereinbar (vgl. § 3 Ziffer 1n WSG-VO). Hier ist ein Befreiungsverfahren nach § 52 Abs. 1 WHG 
erforderlich.  
 
Denkmalschutz 
Eine zukünftige Bebauung des Plangebietes und einer damit einhergehenden Zerstörung der 
Bodendenkmäler kann deshalb auf der Grundlage von § 9 (1) HDSchG nur unter Auflagen 
zugestimmt werden: Vor Beginn der Erdarbeiten ist das Pangebiet durch archäologische 
Ausgrabungen großflächig zu untersuchen.  
 
 

 Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) 
 

a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren  
können, mit Angabe des Sachstands                                                                                                                        

b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenenfalls 
Rechtsgrundlage. 

Hausanschrift: Barbarossastraße 16 - 24 
 63571 Gelnhausen 
Postanschrift: s.o. 
Amt/Referat: 63 Bauordnung / 63.4 Kreisentwicklung 
Ansprechpartner/in: Herr Ullrich 
Aktenzeichen: 1140-2026 
Telefon: 06051 85-13960 
  
E-Mail: kreisentwicklung@mkk.de 
Sprechzeiten: Mo-Fr 08:00-12:00Uhr  

Mo-Mi 13:00-15:00Uhr, Do13:00-17:30Uhr 
Gebäude/Zimmer: Gebäude C / Zimmer 02.005 

MAIN-KINZIG-KREIS · Barbarossastraße 16 - 24 · 63571 Gelnhausen 

 
per Mail: info@plan-bonewitz.de 
 
Planungsgruppe Bonewitz 
Brunostraße 7 
63654 Büdingen 
 
 

 
 

Ihre Nachricht 
vom 19.03.2026 

Es schreibt Ihnen 
Holger Ullrich 

Datum 
07.04.2026 

Der Kreisausschuss 

mailto:kreisentwicklung@mkk.de
mailto:info@plan-bonewitz.de
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Wasser- und Bodenschutz 
 
Lage im Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets Waldbrunnen / Hellerborn (WSG 
ID435-107) Die Verbote der geltenden Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes sind 
unbedingt zu beachten und einzuhalten. 
 
Entwässerung 
Da die Entwässerung zur Kläranlage in Rendel erfolgt und für diese die Obere Wasserbehörde 
zuständig ist, nimmt auch diese Behörde beim Regierungspräsidium Darmstadt zu Fragen der 
Abwasserentsorgung Stellung. 
 
Bauliche Anlagen: 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung 
nicht vereinbar (vgl. § 3 Ziffer 1n WSG-VO).  Hier ist ein Befreiungsverfahren nach § 52 Abs. 1 WHG 
erforderlich.  
 
Grundwasser 
Beabsichtigte Grundwasseraufschlüsse einen Monat vor Beginn der Arbeiten der Unteren 
Wasserbehörde anzuzeigen; unbeabsichtigte Grundwasseraufschlüsse sind unverzüglich 
anzuzeigen. (Näheres unter www.mkk.de) 
 
Erdwärme  

nicht in Aussicht stellen können. 
 
Bodenschutz 
Bodenschutzrechtliche Belange werden in der Bauleitplanung von der Oberen Bodenschutzbehörde 
(Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt 
a.M.) vertreten. Seit 01.08.2023 gilt die Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, 
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der 
Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021. In § 19 sind die 
grundsätzlichen Anforderungen an die Verwendung und Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen 
oder Gemischen beschrieben; § 22 regelt Anzeigepflichten, sobald Volumen von 250 m³ und 
bestimmte Klassen erreicht werden oder festgesetzte Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete 
betroffen sind. 
 
Arbeitshilfen und Fachinformationen des Hessischen Umweltministeriums 

- Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der 
Bauleitplanung, siehe hier besonders Aussagen zu geordneter Abwasserbeseitigung, 
nachhaltige Niederschlagsentwässerung, Gründächer usw. 

-  
- 

Prüfkataloge Nr. 9 bis 12 für Bodenbelastungen und Prüfkataloge Nr. 13-14 für den Bereich 
Erosion 

- Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen 
und Rheinland-Pfalz 

-  wassersensiblen 
 

 
Ansprechpartner: Amt 70, Herr Alkhalil, Tel. 06051/85-15663, ghazwan.alkhalil@mkk.de 
 
 

http://www.mkk.de
mailto:ghazwan.alkhalil@mkk.de
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Landwirtschaft 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht begrüßen wir die Verringerung des Planungsgebiets von 12,7 ha auf 
10,5 ha, dass sich zu Gunsten der Landwirtschaft leicht positiv darstellt.  Das o.g. Plangebiet befindet 
sich jedoch weiterhin teilweise im Vorranggebiet für die Landwirtschaft. 

-10 die landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen 
Nutzungsansprüchen. Der größere Teilbereich des Plangebietes ist als Gewerbegebiet 
ausgewiesen, wenn gleich auch dieser Bereich derzeit als ertragreiches Ackerland genutzt wird.  
Eine nicht unbeachtliche Funktion des Plangebietes bildet die Einkommensfähigkeit des Bodens für 
landwirtschaftliche Unternehmen, die mit ihrer Wirtschaftsleistung um den Produktionsstandort 
Fläche mit teilweise überregionalen Unternehmen, wie dem eines geplanten Rechenzentrums, 
konkurrieren müssen. 
 
Die Beanspruchung des ackerbaulich geprägten Standortes wird daher weiterhin kritisch gesehen.  
 
In den Ausgleichsflächen der Teilpläne B, C, D, E und F ist eine besonders hamstergerechte 
landwirtschaftliche Nutzung vorgeschrieben. Wir weisen darauf hin, dass diese Nutzungsanpassung 
auf ackerbaulichen Flächen für die Bewirtschafter weitere Einschränkungen und Ertragseinbuße 
bedeuten können. Die Umsetzung der angedachten Maßnahmen sind daher für die Bewirtschafter 
auf Grundlage eines Ertragsausfalles zu bewerten und zu entschädigen. Die Maßnahmen sind 
frühzeitig mit den betroffenen Bewirtschaftern zu besprechen und abzustimmen. Vereinbarungen 
sind schriftlich festzuhalten.  
 
Ansprechpartnerin: Amt 70, Frau Cremer, Tel.  06051/85-15696, franziska.cremer@mkk.de 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Es bestehen keine Bedenken, die bisher offenen, artenschutzrechtlichen Belange wurden in einem 
gemeinsamen Termin mit der Gemeinde Schöneck, den beauftragten Planungsbüros Bonewitz und 
Raskin sowie UNB MKK erörtert und nun abschließend behandelt.  
 
Wir bitten jedoch um Berücksichtigung folgender Hinweise: 
Sowohl die Lage des Regenrückhaltebeckens sowie der Planstraße A und B wurden in den 
Anhörungsverfahren seit der ersten Anhörung nach § 4 Absatz 1 BauGB geändert. Weiterhin ist die 
Stellungnahme der Wasser-, und Bodenbehörde MKK vom 14.11.2025 zu berücksichtigen. Das 
geplante Regenrückhaltebecken ist mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung nicht 
vereinbar (vgl. § 3 Ziffer 1n WSG-VO). Hier ist ein Befreiungsverfahren nach § 52 Abs. 1 WHG 
erforderlich.  
 
Zudem möchten wir dara grünordnerischen 
nach § 9 (1) Nr. 25a BauGB (Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen) des rechtskräftigen Bebauungsplans 
(Teilplan A) tangiert. Hier wurden die entsprechenden Gehölz-, und Strauchpflanzungen bereits 
vorgenommen.  
 
Des Weiteren grenzt die Planstraße B weiterhin an die festgesetzte Ausgleichsfläche 

, Flurstück 5 des 
rechtskräftigen Bebauungsplans 
Regenrückhaltebeckens sowie der Planstraßen A und B die genannten Festsetzungen und 
Ausgleichsmaßnahmen in der weiteren Planung berücksichtigen, um Folgeschäden durch die 
Realisierung zu verhindern. Wir empfehlen zu prüfen, ob der jetzige Feldweg (zukünftig Planstraße 
B) weiterhin erhalten bleiben kann. 
Ansprechpartnerin: Amt 70, Frau Dr. Eschenbrenner, Tel. 06051/85-15636, 
stefanie.eschenbrennerDr@mkk.de 
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mailto:stefanie.eschenbrennerDr@mkk.de


Seite 4 

w
w

w
.m

kk
.d

e 

Immissionsschutz, Brandschutz, Bauaufsicht und Abfallwirtschaft 
 
Es werden keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgetragen.  
 
 
Denkmalschutz 
 
Derzeit liegt der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises der Untersuchungsbericht der 
geophysikalischen Prospektion vor. Dieser verweist unmittelbar auf schützenswerte 
Bodendenkmäler gem. § 2 (2) HDSchG im Plangebiet.  
 
Eine zukünftige Bebauung des Plangebietes und einer damit einhergehenden Zerstörung der 
Bodendenkmäler kann deshalb auf der Grundlage von § 9 (1) HDSchG nur unter Auflagen 
zugestimmt werden: Vor Beginn der Erdarbeiten ist das Pangebiet durch archäologische 
Ausgrabungen großflächig zu untersuchen.  
 
In diesem Zusammenhang müssen wir leider feststellen, dass im Planteil ausführlich die 
denkmalschutzrechtlichen Belange berücksichtigt wurden, wohingegen im Textteil diese nur verkürzt 
benannt wurden. Insbesondere der Begriff der Voruntersuchung im Textteil ist irreführend. Sinnvoll 
und notwendig ist eine großflächige und abschließende archäologische Untersuchung. Diese 
vermeidet spätere Verzögerungen beim eigentlichen Bau, falls während der eigentlichen 
Bauarbeiten archäologische Befunde und Funde zu Tage treten sollten.  
 
Ansprechpartner: Am 63, Herr Bergmann, Tel. 06051785-13965, claus.bergmann@mkk.de 
 
 
 
Zu gegebener Zeit wird um Zusendung des Abwägungsergebnisses sowie nach Rechtskraft des 
Bebauungsplans um Übermittlung einer Ausfertigung mit den entsprechenden Verfahrensvermerken 
und Unterschriften zur Übernahme in unser GIS. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Ullrich) 
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Per Mail: info@schöneck.de 
Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck 
Herrnhofstraße 8 
61137 Schöneck 
 
 
Stellungnahme gem. § 3 Abs. 2 BauGB der AG Feldhamsterschutz 
der HGON e.V. zur erneuten Auslegung des Bebauungsplans 

 
 
Im Rahmen der Beteiligung zum Bebauungsplan  

nehmen wir als Naturschutzverein nach §3 UmwRG Stellung zur Planung und lehnen dieses auf Grund 

des gefährdeten Feldhamstervorkommens ab. 

 

Aufgrund des schwindenden Bestands wurde der Feldhamster in Deutschland 1998 unter Schutz 

gestellt und im Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführt. Seit 2009 gilt er als 

vom Aussterben bedroht (Bundesamt für Naturschutz, 2009; Rat der Europäischen Gemeinschaften, 

1992). Seit 2020 wurde auch der weltweite Gefährdungsstatus von der Weltnaturschutzunion (IUCN) 

einbrechen und die Zukunftsaussichten aufgrund der geringen Reproduktionszahlen sehr gering sind 

(Banaszek et al., 2020; Surov et al., 2016). Im Westen Europas, wie den Niederlanden, Belgien und 

Frankreich sind die Bestände des Feldhamsters schon 2017 dramatisch eingebrochen oder gar 

erloschen (Reiners et al., 2017; Weinhold, 2009). Trotz langjähriger und intensiver Schutzbemühungen 

sind viele historische Populationen ausgestorben (Weinhold and Kayser, 2006). So kann man in 

Nordrhein-Westfahlen und Baden-Württemberg aktuell keine autochthonen Vorkommen mehr finden. 

Rheinland-Pfalz und Hessen besitzen noch einen der größten und somit auch wichtigsten 

Verbreitungsschwerpunkte und somit eine besondere Verantwortung für das Vorkommen der Art. Doch 

auch in diesen Bundesländern sank die Anzahl der Feldhamster zwischen 2011 und 2015 um bis zu 

63 % und sinkt stetig weiter (Reiners et al., 2017). In Hessen erfolgen jährliche Erfassungen mit 

Beurteilungen der Erhaltungszustände der Populationen. Das o.g. Bauvorhaben befindet sich in der 

Population 25- Bad Vilbel  Schöneck . Dieses befindet sich seit 2011 im Erhaltungszustand C , d.h. 

einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand, und damit im schlechtesten Kriterium (Reiners et. 

al., 2017).Eine Verbesserung ist trotz der Anlage von Schutzmaßnahmen nicht erreicht worden, da 

hier u.a. kein großflächiges Maßnahmenkonzept auf den neusten Erkenntnissen von Wissenschaft 

erfolgt. Dieser Trend lässt sich für Gesamthessen abzeichnen. Alleine im Landkreis Gießen wurden in 
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den letzten Jahren Verbesserungen durch Wiederansiedlungsprojekte erreicht (Baumtrog 2024, Noe 

2025). Bei diesen Projekten ins die AG Feldhamsterschutz federführend beteiligt und kann somit auf 

Expertenwissen zur Arbeit mit dem Feldhamster zurückgreifen. 

 

Zum einen kann bei diesem Verfahren die Kartierungsmethode des Feldhamsters kritisiert werden. Es 

wurden vorwiegend Frühjahrskartierungen im Teilplan A durchgeführt. Allerdings sind diese zum 

Abschätzen des Feldhamstervorkommens nicht geeignet. Eine Kartierung nach der Ernte zeigt die 

Feldhamsterverbreitung viel genauer, da im laufe der Monate Mai  August die Jungtiere 

herangezogen werden und sich diese bis zur Ernte massenhaft in der Feldflur ausbreiten können. 

Somit können Baue auch im Sommer innerhalb der Baufläche auftauchen, die in den Fachgutachten 

zum Feldhamster vom Plaungsbüro Raskin aus den Jahren 2022 und 2024 nicht auftauchen. Weiterhin 

sollten die Ergebnisse jährlich erhoben werden, denn der Feldhamster ist eine sehr stark fluktuierende 

Art, deren genaue Verbreitung sich auch innerhalb eines Jahres stark ändern kann.  

 

Weiterhin wurden nur die Flächen innerhalb des Teilplans A, der Fläche die tatsächlich versiegelt wird, 

begangen. Alle Nachweise außerhalb dieser Fläche wurden beim HLNUG angefragt, die in diesem 

Bereich größtenteils ehrenamtlich erhobenen Daten der AG Feldhamsterschutz der HGON e.V. 

darstellen. Aufgrund der Ehrenamtlichkeit liegt hier keine Flächendeckende Kartierung vor. Diese sollte 

aber mind. im 300 m Umkreis um den Teilplan A erfolgen, der dem mind. Aktivitätsradius von 

Feldhamstern entspricht.  Im Fachgutachten zum Feldhamster 2024 von Raskin wird von einem Schutz 

des Feldhamsterbaus als Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach einem Urteil der EU-Kommission zu 

FFH-Arten von 2007 gesprochen. Allerdings werden hier aktuellere Urteile von 2021 nicht 

berücksichtigt. So urteilte der Gerichtshof, dass nicht nur die Baue selbst, sondern auch der Umkreis 

um diese unter Schutz gestellt wird. Dabei muss ein Umkreis gezogen werden, der für die 

Fortpflanzung und den Nahrungsgewinn der Feldhamster notwendig ist, gezogen werden. Dieser 

beträgt bei einer geringen Feldhamsterdichte, wie sie hier im Plangebiet vorherrscht mind. 300 m. Es 

sind jedoch auch Wanderbewegungen von Männchen von bis zu 2 km in einer Nacht bekannt, wodurch 

sich dieser Radius noch deutlich ausweiten lassen würde. Somit müssen deutlich mehr Baue mit in die 

Bewertung einfließen als die zwei in 2021 von uns gefundenen Baue.  

Weiterhin wird davon gesprochen, dass Baue aufgrund der geringen Lebenserwartung von 

Feldhamstern von 2 Jahren auch nur zwei Jahre genutzt werden. Allerdings ist bekannt, dass 

existierende Bausysteme nach dem Tod des Feldhamstern von Artgenossen übernommen werden, 

wie es in dem Fachbeitrag selbst im Kapitel 5.2.2 selbst steht. Gerade Feldhamsterjungtiere, die noch 
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keine Erfahrung im Bau von Bauen haben, nehmen diese gerne an. Nach dem EuGH-Urteil vom 

28.10.2021 dürfen auch vorübergehend unbesetzte Baue nicht zerstört werden, wenn ein 

Wiederbesiedlungspotenzial besteht. Dies ist der Fall, solange in dem Populationsraum innerhalb von 

2 km Individuen der Art existieren. 

 

Weiterhin machen die Ausgleichsmaßnamen in den Teilbereichen C, D und F, die für den Feldhamster 

angelegt wurden, keinen Sinn, wenn man von einem Aktivitätsradius der Tiere von 50 m ausgeht. Wie 

sollten die Tiere bei einem so geringen Radius gezielt in die angelegten CEF-Maßnahmen einwandern. 

Hier wiederspricht sich das Gutachten selbst. Geht man jedoch von dem von Fachleuten vertretenen 

Aktionsradius von mind. 300 m aus, liegt nur der Ausgleichsbereich F nah genug dran. Feldhamster 

könnten auch bis zum am weitesten entfernten Ausgleichsbereich C (970 m entfernt) wandern. 

Allerdings sind solch weite Wanderbewegungen nur bei hohen Feldhamsterdichten bekannt, die hier 

definitiv nicht erreicht werden. Somit sind die Ausgleiche hier für die in der Fläche des Teilplans A 

möglicherweise vorhandenen Feldhamster kaum erreichbar, werten jedoch ohne Zweifel die 

allgemeinen Habitat Bedingungen im Populationsraum auf.  

Weiterhin wird im Fachbeitrag davon gesprochen, dass durch die Anlage der CEF-Maßnahmen 

Einwanderungen in die Baufläche verhindert werden. Allerdings ist dies ein Trugschluss. Wie kann ein 

Feldhamster wissen, dass hier 970 m weit ein im besten Fall optimales Habitat für ihn geschaffen 

wurde. Der Feldhamster erkundet die Gegend und fängt, sollte er auf der Suche nach einem Standort 

für einen neuen Bau sein, dort an zu graben, wo es zuerst ausreichend Deckung und Nahrung findet. 

Es wird nicht zunächst im 2 km Umkreis alles erkundet und dann der beste Standort ausgewählt. 

Andererseits ist bekannt, dass Feldhamster innerhalb einer Saison mehrere Baue nutzen, wobei es 

aber einen Hauptbau gibt und weitere Baue innerhalb des Reviers als Notunterschlupf  genutzt 

werden, um Fraßfeinden ggf. schneller zu entkommen.  

 

Im Kapitel 6 wird von einem Abfang mit anschließender Umsiedlung der Feldhamster in die 

existierenden Ausgleichsmaßnahmen gesprochen. Allerdings ist bekannt, dass keine direkte 

Umsiedlung des Feldhamsters je funktioniert hat. Der Feldhamster versteht bei dieser Umsiedlung 

nicht, dass er umgesetzt wurde und läuft in der Nacht der Umsetzung durch die Fläche und sucht 

seinen Bau. Hier kommt es erfahrungsgemäß häufig zur Prädation der Tiere. Besonders wenn bei der 

Umsiedlung kein Bau vorgebuddelt wurde. Es wird empfohlen deshalb bei einer Umsiedlung eine 

mehrmonatige Zwischenhälterung einzubauen. Im besten Falle wird diese über den Winter 

durchgeführt, da nach dem Winterschlaf die Feldflur sich aus Sicht des Feldhamsters besonders 
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verändert hat und dieser sich in der Regel neue Baue innerhalb von Kulturen mit ausreichend Deckung 

und Nahrungsverfügbarkeit suchen muss. Dies ist nicht der Fall, wenn der Feldhamster wieder 

innerhalb z.B. einer Maßnahme erwacht. Hier muss deshalb bei Abfang von Tieren rechtzeitig in 

Kontakt mit einer der im Fachbeitrag erwähnten Zuchten Plätze reserviert  werden. Denn innerhalb 

von Hessen und in Heidelberg sind die Zuchten stark ausgelastet. Es besteht hoher Zuchtbedarf 

innerhalb Hessens, wodurch die Plätze schnell vergriffen sind. Weite Transportwege sollten dabei 

ebenfalls verhindert werden, da dies Stress für die Tiere bedeutet. Weiterhin sind Feldhamster sehr 

empfindlich, was die Tageslichtlängen angeht und auch nur geringfügige Veränderungen beeinflussen 

den circadianen Rhythmus des Feldhamster und können für eine Störung des Winterschlafrhythmus 

sorgen.  

Weiterhin ist nicht geregelt, wie die Fänge durchgeführt werden sollen. Hier muss bei Fängen gerade 

im Mai zwingend darauf geachtet werden, dass keine laktierenden Weibchen abgefangen werden, da 

dies Jungtiere im Bau bedeutet. Hier muss dann der Bau vorsichtig ausgebuddelt werden, um an die 

Jungtiere zu kommen oder aber das Weibchen kann nicht mitgenommen werden und muss 

unverzüglich wieder freigelassen werden. Denn je nach alter der Jungtiere können diese nur bis zu 

zwei Stunden ohne die Mutter überleben. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass hier die Fallen 

regelmäßig und von Personen, die sehr sicher in der Geschlecht- und Laktationsbestimmung der Tiere 

sind. Ansonsten kann nicht gewährleistets werden, dass hier artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände nach §44 des BNatSchG, insbesondere das Tötungsverbot, eintreten. 

Des Weiteren sollten auch nach erfolgreichem Fang die Baue weiter beobachtet werden, da eine 

Wiederbesiedlung des Baus mit den hier beschriebenen Methoden nicht ausgeschlossen werden kann 

oder der Bau muss umgehend noch in derselben Nacht in Gänze und auch unterirdisch zerstört 

werden. 

Hier lässt sich deutlich zeigen, dass kein Konzept vorhanden ist und Tiere nicht einfach mal eben 

abgefangen werden können, wie es im Fachbeitrag aufgeführt wurde. 

 

Betrachten wir nun die Vorgaben für die Feldhamsterausgleichsflächen in den Teilbereichen C, D und 

F. Diese sind als vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) bereits angelegt. Die 

einzige Vorgabe zu diesen ist eine bevorzugte streifenweise bewirtschaftete Fläche aus 

Wintergetreide und Luzerne mit 4-jährigen Kulturwechsel . Dass diese Vorgabe nicht ausreichend ist, 

kann man jetzt schon sagen, da nach 4 Jahren gerade Luzerne Flächen stark verunkrautet sind, wenn 

keine Pflege stattfindet und diese nutzbar für den Feldhamster wird. Auch ein Kulturwechsel erst nach 

4 Jahren lagt den Boden aus und macht den Einsatz von übermäßig viel Dünger und Unkrautvernichter 
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notwendig, damit die Flächen auch tatsächlich zu einer Lebensraumverbesserung für den 

Feldhamsters beitragen. Hier müssen Bewirtschaftungskonzepte erstellt werden, die hier nicht näher 

ausgearbeitet werden. Mit den aktuellen Vorgaben tragen auch die Ausgleichsflächen nach zwei 

Jahren eher zum Lebensraumverlust bei als zur Aufwertung. Im Main-Kinzig-Kreis sind bereits zu viele 

solcher Ausgleichsmaßnahmen  vorhanden, die in den ersten Jahren Erfolge zeigen, jedoch nach 

wenigen Jahren keinerlei ökologischen Nutzen mehr bringen.  

 

Gerade die Feldhamsterpopulation im Main-Kinzig-Kreis hätte aufgrund der noch großflächigen noch 

vergleichsweise wenig stark zerschnittenen Lebensräume eine gute Chance in Zukunft als Arche-

Raum für den Feldhamster zu fungieren. Allerdings sind alleine in den letzten 10 Jahren über 100 ha 

Gebiet für den Feldhamster in diesem Populationsraum verloren gegangen. Wenn dies in diesem 

Tempo voranschreitet, werden die Feldhamster des MKK- in den nächsten Jahrzehnten endgültig 

aussterben.  

Die erwähnten Gutachten sind öffentlich zugänglich und auf 

https://www.hlnug.de/themen/naturschutz/tiere-und-pflanzen/steckbriefe-gutachten-

mehr/saeugetiere-ohne-fledermaeuse einsehbar. 

 

Vor diesem Hintergrund kann alleine aufgrund des mangelhaften Schutzkonzepts für den Feldhamster 

diesem Bauvorhaben mit diesem Ausgleichskonzept nicht zugestimmt werden, wobei wir weitere 

Natur-, Klima- und Bodenschutzbelange außenvorlassen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Valentina Noe 

AG Feldhamsterschutz der HGON e.V. 
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Stellungnahme und Einwendung zum 

Verfahren: Bauleitplanung der 

Gemeinde Schöneck, Aufstellung des 

Bebauungsplans „Gewerbegebiet 

Kilianstädten Nord ll" im Ortsteil Kilianstädten erneute Auslegung gem. § 4a Abs. 3  

Baugesetzbuch (BauGB) 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Wacker, sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen den am 16.10.2025 bekannt gegebenen Bebauungsplan bringe ich folgende Einwände vor  
 

1. Förderung von lokalem Gewerbe 
Anlass und Ziel des Bebauungsplanes ist laut Kapitel 2, u.a. die Eigenentwicklung von ortsansässigen 

Betrieben zu fördern. Das ist falsch dargestellt.  

Denn tatsächlich plant die Gemeinde schon seit Mai 2021, auf der gesamten Fläche NUR ein 

Rechenzentrum der Firma Hetzner anzusiedeln. Verträge wurden im Juni 2022 beurkundet. Damit ist 

ausgeschlossen, dass sich noch anderes Gewerbe auf dem Gebiet ansiedeln kann, und somit wird 

den Bestimmungen des Bebauungsplans zuwidergehandelt. In der erneuten Auslage wird die Fläche 

für einen neuen Rechenzentrumsbetreiber auf 7 ha verringert. Jedoch ist damit immer noch über 50 % 

der gesamten Fläche für nur einen einzigen Unternehmer vorgesehen und den ortsansässigen 

Betrieben bleibt nur ein kleiner Rest. 

Dennoch wurde der B-Plan nicht speziell für den Bau eines Rechenzentrums erstellt. In den 

Festsetzungen und angefertigten Gutachten wird nicht auf die Besonderheiten für den Betrieb eines 

Rechenzentrums eingegangen (bspw. Betrieb Notstrom-Dieselaggregate / Stromverbrauch). 

Ich fordere daher, den Bedarf an Ansiedelung und Weiterentwicklung lokaler Unternehmen 

festzustellen. Ich fordere, die Zulässigkeit von Rechenzentren im Bebauungsplan zu streichen, 

solange nicht auf deren spezifische Anforderungen eingegangen wird. 

2. Stromversorgung 
Das RZ soll 2036 ca. 45.000 Kilowatt Stromleistung benötigen. Die enorme Strommenge soll über das 

Umspannwerk Karben gesichert werden. Berechnungen dazu wurden nicht vorgelegt.  

Ich fordere ein Gutachten darüber, wie der Stromverbrauch sich in Schöneck entwickeln wird und 

wie die Versorgung der Schönecker Haushalte und Gewerbe trotz Rechenzentrumsbetrieb 

generell und in der Energiekrise sichergestellt wird. Dieses Gutachten soll auch die regionale 

Entwicklung an Strombedarf (z.B. durch E-Autos und Wärmepumpen) und Versorgung 

berücksichtigen, da z.B. die Gemeinde Karben ebenfalls ein Rechenzentrum plant.  

 

An den 

Gemeindevorstand der 

Gemeinde Schöneck 

Herrnhofstraße 8 

61137 Schöneck 

 

Absender 

 

 

 

 

 



3. Grundwasserbildung und Wasserversorgung 
Aufgrund der klimatisch bedingten Rückgänge der Niederschläge kann Schöneck nicht mehr mit 

Wasser aus dem Vogelsberg versorgt werden. Die eigentlich als Reservebrunnen deklarierten lokalen 

Brunnen Hellerborn und Wolfsbrunnen übernehmen daher die Wasserversorgung Kilianstädtens. Das 

Rechenzentrum soll im Wasserschutzgebiet des Brunnen Hellerborn gebaut werden. Ca. 12 Hektar 

Boden werden versiegelt und stehen nicht mehr zur Grundwasserbildung zur Verfügung.  

Ich fordere daher, für das Rechenzentrum einen alternativen Standort auf bereits versiegelter 

Fläche zu suchen, um die Trinkwasserversorgung Schönecks nicht weiter zu beeinträchtigen.  

Die hydrogeologische Stellungnahme des Bebauungsplans vom 12.01.2022 basiert auf einem 

Gutachten aus dem Jahr 1968. Daher fordere ich, ein aktuelles hydrogeologisches Gutachten zu 

erstellen.  



4. Klimaschutz und Abwärmenutzung 
Der B-Plan enthält keine Festsetzung, dass die Abwärme des RZ genutzt werden muss. Im 

Klimaschutzkonzept 2030 der Gemeinde Schöneck wird darauf hingewiesen, dass die Vermeidung 

von betrieblicher Abwärme Priorität haben muss, wenn nicht gewährleistet ist, dass Abwärme 

kontinuierlich produziert und genutzt werden kann. 

Gleichzeitig soll der Heizenergiebedarf Schönecks um 40 % sinken und alternative Energien und 

Nahwärme einen Anteil von 30% erreichen. Auch das Baugesetzbuch fordert Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken. (BauGB §1a Ziffer 5). 

Die Bundesregierung hat zudem festgelegt, dass neue Rechenzentren ab 2027 klimaneutral betrieben 

werden müssen. Die Abwärmenutzung wird verbindliche Vorgabe werden.  

Die Planung eines Rechenzentrums ohne Abwärmenutzung widerspricht den Zielen der Gemeinde 

Schöneck, den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung 

und zukünftigen Gesetzen. 

Daher fordere ich, dass die Abwärmenutzung als bauliche Festlegung im Bebauungsplan 

festgeschrieben wird oder das Bauvorhaben gestoppt wird.  

Abschnitt 11.4.1.6 des Bebauungsplanes führt aus, dass „Stäube, gasförmige Emissionen und 

Wärmeentwicklungen aus dem Gebiet (..) in nur sehr geringfügigem Umfang zu erwarten sind. Es ist 

von einem lokal begrenzten Wirkbereich ohne merkliche Belästigungen auszugehen.“ Dies stelle ich 

angesichts der Menge der entstehenden Abwärme in Frage. Daher fordere ich ein Gutachten, das 

die Auswirkungen auf das lokale Klima durch ungenutzte Abwärme untersucht.  

5. Unverhältnismäßiger Flächenverbrauch 
Das Vorhaben entzieht der Landwirtschaft wertvollen Ackerboden. Ein Rechenzentrum der Firma AWS 

benötigt mit 7 ha unverhältnismäßig viel Fläche. Dies schränkt die regionale Lebensmittelversorgung 

ein und durch die Versiegelung gehen zudem die natürlichen Bodenfunktionen als Nährstoff- / CO2- 

und Wasserspeicher verloren. 

Das BauGB (§ 1a) sieht vor, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist. 

Umwandlungen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, wobei diese Notwendigkeit 

insbesondere bei landwirtschaftlich oder als Wald genutzten Flächen zu begründen ist. Dies ist nicht 

passiert. Die Gemeinde hat keine alternativen Standorte auf bereits versiegeltem Gelände oder 

alternative Betreiber mit ressourcenschonendem Baukonzept in Betracht gezogen.  

Ich fordere daher, dass anbieterunabhängige Beratung mit Rechenzentrums-Expertise 

hinzugezogen wird, um den Flächenbedarf durch sachgerechte Vorgaben im Bebauungsplan 

zu reduzieren. 

Das Klimaschutzkonzept 2030 der Gemeinde Schöneck sowie die Leitlinien zur Erschließung von 

Gewerbegebieten aus dem November 2021 sehen ebenfalls bei der Entwicklung neuer 

Gewerbegebiete eine Minimierung des Landverbrauchs durch flächeneffiziente Gestaltung durch 

bauliche Verdichtung (z. B. mehrstöckige Gebäude bis max. 3 Vollgeschosse) vor. 

Das hessische Bodenschutzgesetz fordert, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und die 

Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern. Die Planungen widersprechen auch diesem Gesetz. 

Es handelt sich um sehr ertragreichen und wertvollen Lösboden. 

Aus der Quelle vom BMLEH Boden des Jahres 2021 – Lösboden: 

Warum sind Lössböden so ertragreich und fruchtbar? 



© 

1. Löss kann sehr viel Wasser für die Pflanzen nutzbar speichern. Löss und 
entkalkter/verwitterter Löss können bis 1 m Bodentiefe 350 bis 380 Liter Wasser 
speichern, davon sind 150 bis 260 Liter von Pflanzen nutzbar. Diese nutzbare 
Wasserspeicherkapazität sichert für die Pflanzen auch in Trockenzeiten einen 
ausreichenden Wasservorrat vor allem im ozeanisch geprägten Klimaraum Westeuropas. 

2. Nicht nur das hohe Wasserspeichervermögen macht Lössböden so fruchtbar. Zu ca. 50 
bis 80 Prozent besteht Löss aus feinsten Quarzkörnchen, er enthält 8 bis 20 Prozent 
feinverteilte Kalkbruchstücke sowie Minerale, wie Feldspäte und Glimmer. Löss 
verwittert rasch und bildet dann Tonminerale und Oxide. Er ist leicht durchwurzelbar und 
ausreichend für das Wurzelwachstum durchlüftet. Neben Wasser können Löss und 
Lösslehm auch ausreichend Nährstoffe speichern und an die Bodenlösung wieder 
abgeben. Lösse sind leicht bearbeitbar. 

Ich fordere daher auf, den Ackerboden vor einer Bebauung zu schützen und bereits versiegelte 
Böden umzunutzen.  

6. Natur und Artenschutz 
Darüber hinaus hat die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche eine wichtige Funktion für Offenland-

Arten als Rast-, Nist-, Brutfläche und als Nahrungsraum. Betroffen sind auch gefährdete Arten, unter 

anderem der Feldhamster, verschiedene Fledermausarten, die Zauneidechse, die Feldlerche und 

Goldammer, denen ihr Lebensraum genommen wird. Ein Urteil des EUGH zeigt, dass das Gebiet als 

potentielles Habitat für den Feldhamster zu werten ist und geplante Ausgleichsmaßnahmen nicht 

wirksam sind. Die bisherigen Auswilderungsmaßnahmen von Feldhamstern und auch die 

Fütterungsmaßnahmen der Rebhühner zeigen leichte Wirkungen. Sie wären verloren, wenn weiterer 

Lebensraum für unsere heimische Tierwelt verloren geht. Um von einer roten Liste wieder 

runterzukommen, bedarf es auch wieder der größeren Erhaltung von natürlichen Lebensräumen.  

 

Zusammensetzung von Löss

https://www.bmleh.de/SharedDocs/Bilder/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/Boden/boden-2021-nfk-diagramm.jpg?__blob=poster&v=6


Ich fordere, diesen Lebensraum zu erhalten.  

Allein unter einem Hektar Boden leben ca. 15 Tonnen Bodenlebewesen (Bakterien, Pilze, Würmer 

u.a.). Außerdem ist er der Lieferant unserer Lebensmittel und erfüllt noch zahlreiche andere wichtige 

Aufgaben (u.a. Wasserspeicher).  

Ist es wirklich richtig und nötig unser „Tafelsilber“ zwar für einen derzeit recht hohen Preis zu 

verkaufen? Wer weiß, welcher Preis in 10 bis 50 Jahren wäre? Wenn wir dann durch hohe 

Lebensmittelpreise aus dem Ausland, Wassermangel und ähnlichen Katastrophen an maroden grauen 

Fabrikgebäuden vorbeilaufen und die Älteren den Enkeln nur erzählen könne, dass es früher hier in 

2025 mal Wiesen und Felder und Feldhasen und Rehe und Fledermäuse und und und gab …. 

Es wäre dann ein Märchen, nur leider ohne Happy End – denn die vielen Lebewesen können leider 

keine Einwendung gegen diesen Bebauungsplan schreiben … 

Noch ist es nicht zu spät, diesen fatalen Fehler zu überdenken und rückgängig zu machen. 

Ich wohne und lebe seit 55 Jahren in Schöneck und bitte um Nachsicht für Mensch, Tier und Natur. 

Denn irgendwo und wie sollte Schöneck auch schön bleiben. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Kariofilla Carpatsi  
John-F.-Kennedy-Str. 11 
 
61137 Schöneck 
 
 
 
 
 
An die Gemeinde Schöneck, Hessen 
Per Mail 
Per BeA 
 
 
          26. Januar 2026 
 
 
Einwendungsschriftsatz gegen den 

 der Gemeinde 
Schöneck (Hessen),  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit erhebe ich folgende Einwendungen gegen den ausgelegten Bebauungsplan 

 
 
Im Einzelnen:  
 
1. Vorhabenbezogener Charakter des Bebauungsplans 
 
Es 
bei dem es sich inhaltlich tatsächlich aber um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt.  
   
Der Bebauungsplan wird in den offengelegten Unterlagen formal als 
Angebotsbebauungsplan  ist die Planung aber keineswegs 

ergebnisoffen, sondern die Gemeinde hat schon vor Jahren beschlossen und 
öffentlich verkündet, dass auf der zu planenden Fläche ein Rechenzentrum errichtet 
werden soll. Jahrelang war die Hetzner Online GmbH als Investor angekündigt und 
hatte einen entsprechenden Grundstückskaufvertrag mit der Gemeinde 
abgeschlossen, der aufgrund von Widerstand aus der Bevölkerung schließlich 
auflösend bedingt wegfiel.  
 
Nach der Wahl einer neuen Bürgermeisterin wurden die Pläne der Gemeinde 
bezüglich der Gewerbefläche geringfügig geändert und es wurde ein neuer Investor 
ausgewählt.  
 
Nach wie vor ist die Planung nicht ergebnisoffen, sondern folgt weiter dem festen 
Ziel, die Fläche (jetzt zu einem ganz überwiegenden Teil, nämlich mindestens 7 
Hektar), also den Löwenanteil der Fläche, an einen einzelnen Investor zu vergeben.  
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Die Gemeinde hat bereits offiziell angekündigt, welcher Investor hierfür ausgewählt 
wurde (Amazon Web Services) und zudem wurde bereits angekündigt, dass im 
ersten Quartal des Jahres 2026 mit einer ersten Anzahlung des Investors von 20 
Mio. Euro zu rechnen ist.  
 
Dies alles ist diversen Pressemitteilungen der Gemeinde und auch der offiziellen 
Mitteilung der CDU Schöneck aus dem Dezember 2025 zu entnehmen, zu der auch 
die aktuelle Bürgermeisterin der Gemeinde gehört. Die entsprechenden Quellen füge 
ich diesem Schreiben bei.  
 
Hieraus kann nur geschlossen werden, dass die Gemeinde bereits einen 
entsprechenden Kaufvertrag mit dem auserwählten Investor abgeschlossen hat, 

 
 
 
Zwar enthält der veröffentlichte Bebauungsplan-Entwurf nur wenige Festsetzungen, 
die weiteren Umstände zeigen jedoch deutlich, dass es sich hier nicht um ein 
allgemeines Angebot an die Öffentlichkeit handelt, sich im Gewerbegebiet 
anzusiedeln. Die behauptete Offenheit der Planung ist nur formaler Natur.  
 
Es ist offensichtlich, dass es eine klare inhaltliche Ausrichtung auf ein 
Rechenzentrum mit einem spezifischen Investor geht, der bereits jetzt feststeht und 
der den Löwenanteil der Fläche offenbar schon erworben hat. 
  
Das ergibt sich auch aus der Mitteilung der CDU Schöneck, die darauf verweist, dass 
die Bürgermeisterin gerade um eine Ansiedlung eines immensen Rechenzentrums 
zu ermöglichen, beim Stromversorger einen Antrag auf Bereitstellung von 100 MVA 
für das Gewerbegebiet stellte, um das geplante Gewerbegebiet gerade für solche 
Investoren attraktiv zu machen. Der Plan ging auf und es gab laut Mitteilung der CDU 
Schöneck viele Unternehmen, die Interesse zeigten und sich bewarben. Die 
Gemeinde wählte einen der Bewerber aus und unterzeichnete offenbar bereits 
bindende Verträge mit ihm, da anderenfalls eine Anzahlung von 20 Mio. Euro kaum 
zu erklären wäre.  
 
Allerdings geschah all dies vor der Offenlage des Bebauungsplans, der nun als 
Entwurf veröffentlich ist und fälschlicherweise als 

bezeichnet wird.  
 
Die Projektbezogenheit des Bebauungsplans wird gang besonders deutlich durch 
den Antrag der Gemeinde beim Stromversorger auf eine außergewöhnlich hohe 
Stromversorgung von 100 MVA, die ausschließlich für großflächige Rechenzentren 
erforderlich ist und eben nicht für ein allgemein offenes Gewerbegebiet.  
 
Angesichts dieser Umstände ist es offenbar falsch, dass hier noch eine 
ergebnisoffene Abwägung denkbar sein soll. Es ist davon auszugehen, dass der 
Bebauungsplan genau auf die Wünsche des Investors abgestimmt ist und allein dazu 
dienen soll, sein Vorhaben problemlos umsetzen zu können. Es liegt also tatsächlich 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan vor, der durch die äußere Form und 

A n soll, er wäre frei 
und nicht an das Vorhaben gebunden.  
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Dieses Vorgehen der Gemeinde ist rechtlich unzulässig und verstößt gegen § 12 
BauGB. Obwohl der Plan formal als Angebotsplan ausgewiesen ist, ist er materiell 
klar auf einen konkreten Investor zugeschnitten, wodurch keine echte 
Ergebnisoffenheit besteht. Die Bürgerbeteiligung und die Mitwirkung anderer 
potenzieller Investoren werden dadurch faktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig 
vermittelt der Plan den Eindruck, dass ein Teil der Fläche für lokale Betriebe 
verfügbar sei, was jedoch bislang unklar ist, da etwaige Verträge bislang nicht 
bekannt sind. Selbst wenn ein kleiner Teil der Fläche für andere Betriebe zur 
Verfügung stehen würde, würde dies nichts an der Vorhabenbezogenheit des 
Bebauungsplans ändern, da dies  laut den Angaben der Gemeinde Schöneck  
ohnehin nur einen kleinen Teil der Fläche betreffen könnte und damit als sogenannte 

-  
 
Das stellt einen Verstoß gegen § 12 BauGB dar, denn gem
vorhabenbezogene Pläne eine klare Bindung an einen Vorhabenträger aufweisen, 
einschließlich Durchführungsverträgen, zeitlicher Vorgaben und genau definierter 
Festsetzungen. Sinn dieser Regelung ist es, die Gemeinden vor solchen Planungen 
zugunsten einzelner Investoren zu schützen, solange es keine rechtliche Bindung 
des Investors gibt, insbesondere zur Übernahme anfallender Kosten.  
 
In genau die gleiche Falle ist die Gemeinde bereits mit der Hetzner Online GmbH 
getappt. Auch damals wurde keine vorhabenbezogene Planung gemacht mit der 
Folge, dass die Gemeinde keinerlei vertragliche Absicherung gegenüber der Firma 
Hetzner hatte und zum Schluss auf das Wohlwollen der Firma Hetzner angewiesen 
war und zudem einen großen Teil der Kosten selbst zu tragen hatte.  
 
Trotz dieser schmerzhaften Lektion macht die Gemeinde nun erneut denselben 
Fehler und plant gerade nicht vorhabenbezogen, wodurch allein dem Investor 
Vorteile erwachsen, während die Gemeinde (und mit ihr die Allgemeinheit der 
Bürger) wieder mit den finanziellen Risiken der Planung nach Hause geht.  
 
Genau davor soll § 12 BauGB die Gemeinden schützen, die sich üblicherweise keine 
umfassende fundierte rechtliche Beratung für solche Großprojekte leisten. Die 
Sicherungsinstrumente, die das Gesetz in § 12 BauGB zu Gunsten der Gemeinden 
vorschreibt, fehlen oder sind zumindest in den veröffentlichten Unterlagen nicht 
erwähnt. Es ist keine Rede von einem Durchführungsvertrag, es gibt keine Fristen für 
die Umsetzung für den Vorhabenträger und es gibt auch keinen 
Rückfallmechanismus bei Nichtdurchführung, zumindest ist nichts derartiges durch 
die Gemeinde bekannt gemacht worden. Hier zeigt sich deutlich, dass man die 
Bindungen des § 12 BauGB umgehen wollte.  
 

wegen der 
fehlenden Ergebnisoffenheit der Planung eine Umgehung der Rechtsnormen darstellt 
und daher rechtswidrig ist, da die Festlegung auf einen bestimmten Vorhabenträger 
immer per se mit einem Abwägungsdefizit verbunden ist.  
 
So ist es auch vorliegend, mit der Festlegung auf die Amazon Web Services hat sich 
die Gemeinde faktisch noch vor Abschluss des Bauleitplanungsverfahrens selbst die 
Möglichkeit genommen, irgendwelche sonstigen Punkte noch ergebnisoffen 
abzuwägen, § 1 VII BauGB, wie sich im Übrigen auch an den veröffentlichten 
Unterlagen deutlich zeigt. 
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Dort sind keinerlei Hinweise zu finden, dass ernsthaft alternative Nutzungen in 
Betracht gezogen worden sein könnten. Auch die Möglichkeit der Nutzung 
alternativer Standorte ist in den Unterlagen mit keinem Wort erwähnt, obwohl sich in 
der Nähe des nun geplanten Gewerbegebiets eine ehemalige Müllhalde befindet, die 
grundsätzlich für eine Nutzung als Gewerbegebiet in Frage kommen würde. 
Entsprechende Bemühungen verschiedener Personen aus der Gemeinde wurden 
durch die Bürgermeisterin und die politisch Verantwortlichen abgelehnt, obwohl es 

für ein Gewerbegebiet nutzt, anstatt neuen, hochwertigsten Ackerboden für das neue 
Gewerbegebiet zu opfern. Hierzu später mehr.  
 
Genauso wenig findet sich in den Unterlagen der Gedanke, dass man die 
Auswirkungen des geplanten Rechenzentrums auf die in der Nähe wohnende 
Bevölkerung von Kilianstädten hätte prüfen können und müssen. Denn es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass ein Rechenzentrum in der geplanten Größe durchaus 
wesentliche Auswirkungen auf die Bevölkerung in Form von Lärm, Vibrationen, 
Abgasen von den Notstromaggregaten haben könnte. Hier führte der offenbare 
Abwägungsfehler sogar dazu, dass notwendige Prüfungen gar nicht erst 
stattgefunden haben. Auch hierzu später mehr.  
 

 einen 
verdeckten Vorhabenbebauungsplan darstellt, bei dem Entscheidungen ohne 
ergebnisoffene Abwägung getroffen wurden bzw. werden. 
 
 
Im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung würde der nun veröffentliche 

wegen 
Verstoßes gegen §§ 12 und 1 VII BauGB nach als rechtswidrig und nichtig qualifiziert 
werden.   
 
 
2. Verstöße gegen Flächennutzungsplan und Raumordnung 
   

veröffentlichte Bebauungsplan-Entwurf 
Verfahren zur Anpassung des Regionalen Flächennutzungsplans (RegFNP), um 
diese Erweiterung formal zu ermöglichen. Zuvor versuchte die Gemeinde, die 
Erweiterung ohne Zielabweichungsverfahren durchzuführen, eine Praxis, die der 
VGH Hessen mit seinem Beschluss vom 18.10.2022 für unzulässig erklärte.   
 
Die Bebauungsplanung vor Ort läuft bereits, obwohl die übergeordnete 
planungsrechtliche Grundlage, also der Flächennutzungsplan, noch nicht 
rechtskräftig geändert ist, was die rechtliche Basis des Bebauungsplans infrage stellt.  
 
Es ist schon fraglich, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans im Sinne der 
Gemeinde Schöneck überhaupt zulässig wäre, ohne gegen die anwendbaren und zu 
beachtenden Normen in diversen Gesetzen zum Schutz der Umwelt, des Bodens 
und weiterer Aspekte der Natur zu verstoßen. Denn für eine Änderung einer 
vorrangig festgesetzten Nutzung (hier Vorrang landwirtschaftliche Nutzung) müsste 
ein belastbarer Grund vorliegen, der es rechtfertigt, eine Abweichung von 
vorrangigen Zielen zu ermöglichen. Vorliegend hat die Gemeinde ihren Antrag damit 
begründet, dass der ehem  
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Flächennutzungsplans zu ermöglichen. Denn gerade eine Modulbauweise trägt ja in 
sich die Aussage, dass aufgrund der Module eine angepasste Bauweise an die 
Gegebenheiten vor Ort möglich sei. Dass die Modulbauweise den Investor an einer 
Anpassung hindern würde, war nicht nachvollziehbar. 
  
Inzwischen gibt es einen anderen Investor, der laut Aussage der CDU Schöneck auf 
einer Fläche von 7 Hektar ein Rechenzentrum errichten kann. Der ehemals (nicht 
überzeugende) Grund für eine Vergrößerung der Gewerbefläche ist damit 
weggefallen. Eine Anpassung des Flächennutzungsplans wäre ohne Begründung 
ohnehin rechtlich nicht haltbar. Es ist also davon auszugehen, dass eine Änderung 
des Flächennutzungsplans durch den Regionalverband ohnehin nicht durchgeführt 
werden kann bzw. im Falle eines Beschlusses dieser einer gerichtlichen Überprüfung 
nicht standhalten würde.  
 
Aktuell ist damit festzuhalten, dass der Flächennutzungsplan lediglich ein 
Gewerbegebiet bis zu einer Größe von 8 Hektar erlaubt und dass eine rechtmäßige 
Änderung des Flächennutzungsplans ausgeschlossen ist.  
 
Da der Bebauungsplan dem Flächennutzungsplan nicht widersprechen kann und 
darf, ist nicht nachvollziehbar, auf welcher rechtlichen Grundlage die Gemeinde 
Schöneck weiterhin ein Gewerbegebiet plant, welches größer als 8 Hektar sein soll. 
 
Der aktuell offengelegte Entwurf für den Bebauungsplan erfüllt diese Anforderungen 
nicht und verstößt gegen geltendes Recht und auch gegen die gefestigte 
Rechtsprechung des VGH Hessen. 
 
Der Bebauungsplan steht auf unrechtmäßiger planerischer Grundlage, die auch vom 
Regionalverband nicht ohne weiteres geändert werden kann. Die fehlende 
Rechtsgrundlage dürfte zu einer Aufhebung oder Nichtigkeit des Plans führen, wenn 
er gerichtlich überprüft wird.   
 
An dieser Stelle noch eine Anmerkung:  
 
Der Entwurf des neuen Bebauungsplans vermittelt den Eindruck, dass lokale 
Betriebe von der Flächenentwicklung profitieren, obwohl die Gesamtfläche effektiv 
fast vollständig bereits an den ausgewählten Investor vergeben ist (mindestens 7 
Hektar von derzeit 8 verfügbaren Hektar).  
 
Das bedeutet im Klartext, dass jeder Quadratmeter Fläche, die heute einem 
Rechenzentrumsbetreiber zur Verfügung gestellt wird, der Gemeinde auf lange Sicht 
für die ortsansässigen oder sonstigen Gewerbetreibenden fehlen wird, denn es wird 
regelmäßig eine zulässige Höchstmenge an Fläche berechnet, die den Gemeinden 
(z. B. als Gewerbefläche) zur Verfügung gestellt wird. Bei dieser zulässigen 
Höchstmenge wird die Fläche, die nun für das Rechenzentrum genutzt werden soll, 
der Höchstmenge abgezogen und wird an anderer Stelle fehlen. Das gilt unabhängig 
davon, ob der Regionalverband der Erweiterung des Gebiets zustimmt oder nicht, es 
geht immer um die gesamte Fläche. Insoweit verweise ich auf das Schreiben des 
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 24.11.2022, welches ebenfalls hierauf 
hinweist.  
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3. Konflikt mit dem Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 
 
Der TPEE enthält Vorranggebiete für Windenergie und Grundsätze für andere 
erneuerbare Energien. Der Plan hat als Ziel, die Flächen für erneuerbare Energien zu 
sichern und bestehende Anlagen funktionsfähig zu halten.  
 
In unmittelbarer Nähe des geplanten Gewerbegebiets befinden sich bereits vier 
Windkraftanlagen. Die Ansiedlung eines energieintensiven Rechenzentrums auf der 
neuen Gewerbefläche beeinträchtigt nicht nur die Zielsetzung des TPEE, die darin 
besteht, Vorrangflächen und bestehenden Windkraftanlagen zu schützen, sondern 
bindet auch Flächen, die für die regionale Energiewende vorgesehen sind, mit dem 
Ergebnis, dass hier ein nicht erneuerbares sondern sehr energieintensives Vorhaben 
bevorzugt wird.  
 
Diese Situation stellt einen Konflikt in der Planbegründung dar. Eine Überprüfung 
dieses Konflikts oder eine Abwägung der entgegenstehenden Interessen ist aus den 
veröffentlichten Unterlagen nicht zu erkennen, so dass auch hier ein 
Abwägungsfehler der Gemeinde gemäß § 1 VII BauGB vorliegt.  
 
Festzuhalten bleibt, dass an dieser Stelle alternative städtebauliche 
Nutzungsmöglichkeiten hätten geprüft werden müssen, die die übergeordneten 
Flächennutzungsziele und insbesondere Energieplanungsziele hätten 
berücksichtigen müssen. Dies ist angesichts der Vorfestlegung auf einen Investor 
offenbar nicht erfolgt. Die veröffentlichten Unterlagen lassen keine entsprechenden 
Schlüsse zu, so dass ein Abwägungsdefizit auch hier festzustellen ist.  
 
 
4. Naturschutzrechtliche Konfli -Gebiet 
 

-
hiedener geschützter Arten ist. Die FFH-

Vorprüfung beruht auf Daten von 2010 2021 und wurde von der Planungsgruppe 
erstellt, die auch die Planung des Gewerbegebiets vorgenommen hat. 
 
Wichtige Faktoren wie Abgase, Lichtemissionen, Notstromaggregate, Verkehr und 
Lärm wurden nicht angemessen, teilweise gar nicht bewertet. So ist in den 
entsprechenden Gutachten lediglich eine rudimentäre Ausführung zu möglichen 
Störungen durch Lichtemissionen und Lärm nachzulesen. Zum Thema Verkehr führt 
die Plangruppe aus, dass ein besonderer Verkehr nicht zu erwarten sein. Die 
Themen der möglichen Auswirkungen von Vibrationen, Lärm und Abgasen der 
Diesel-Notstrom-Aggregate werden von der Planungsgruppe gar nicht erst 
problematisiert. Ganz im Gegenteil, im der FFH-Vorprüfung ist zu lesen, dass in dem 
geplanten Gewerbegebiet keine Ansiedlung von Betrieben vorgesehen sei, die in 
höherem Maße Abgase emittieren. Diese Aussage ist äußerst verwunderlich, da die 
gleiche Planungsgruppe Egel die Planung für die Ansiedlung eines Rechenzentrums 
federführend für die Gemeinde Schöneck erstellte. Es ist davon auszugehen, dass 
die Verfasser der FFH-Vorprüfung sehr wohl davon wissen, dass Rechenzentren auf 
Notstromaggregate angewiesen sind, die regelmäßig massive Emissionen durch 
Abgase, Lärm, Vibrationen etc. abgeben. Auch die zu erwartende Abwärme und ihre 
möglichen Auswirkungen werden nicht überprüft. Das Thema Lärm wird nur 
rudimentär behandelt und keineswegs umfassend geprüft.  
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Die Berücksichtigung der Auswirkungen auf die dort lebenden Arten erfolgt nur 
sehr  eingeschränkt, die FFH-Vorprüfung ist in der vorliegenden Form schon in der 
früheren Offenlage des Bebauungsplanentwurfs unvollständig gewesen und wurde 
nicht nach dem damals aktuellen wissenschaftlichen Standard geprüft. Diese Defizite 
sind bis heute nicht nachgearbeitet worden.  
 
Eine Vervollständigung der damaligen Prüfung hat nicht stattgefunden.  
Auch hat keine erneute Prüfung anhand der aktuellen Planung stattgefunden, obwohl 
inzwischen ein anderer Investor für das geplante Rechenzentrum ausgewählt wurde 
und dessen Bauweise sich von der Bauweise des früheren Investors wesentlich 
unterscheidet. Hinzu kommt, dass die durch die Gemeinde beantragte Strommenge 
zeigt, dass die neuen Planungen eine weitaus höhere Belastung der umliegenden 
Flächen mit sich bringen wird, als ursprünglich geplant.   
 
Es steht somit die Ergänzung der inzwischen veralteten FFH-Vorprüfung in Bezug 
auf die früheren Defizite aus als auch in Bezug auf die Anpassung an die aktuelle 
Planung mit dem neu ausgewählten Investor aus.  
 
Die EU-FFH-

-Gebieten und streng geschützten Arten zu 
vermeiden oder gesondert zu rechtfertigen sind. Die vorliegenden Planungen erfüllen 
diese Anforderungen nicht, sie benennen nicht einmal alle denkbaren Störungen. 
 
Die vorliegende unzureichende FFH-Prüfung macht den Plan nicht tragfähig, aktuell 
liegt keine Rechtmäßigkeit der Planung in diesem Zusammenhang vor, es sind 
offenbare Verstöße gegen das BNatSchG und das BauGB zu rügen.  
 
Das aktuell geplante immense Rechenzentrum wird immense Massen an Abwärme, 
Verkehr für Bau- und später Zulieferungen und Wartungsdienste, Licht, erhebliche 
Mengen an Abgasen für den Betrieb der Notstromaggregate und davon ausgehende 
Vibrationen  verursachen. All diese Faktoren können nach wissenschaftlicher 
Literatur signifikante Störungen für Fledermäuse und andere geschützte Arten 
verursachen. Die vorgelegte FFH-Vorprüfung ist bei Weitem nicht ausreichend um 
abzuklären, ob von der geplanten Ansiedlung eines Rechenzentrums und ggf. 
weiterer Gewerbebetriebe wesentliche Beeinträchtigungen für die Arten im Natura 
2000  Gebiet ausgehen werden.  
 
 
 
6. Schutz der Bevölkerung nach BImSchG 
 
In der Nähe der geplanten Fläche ist Wohnbebauung zu finden. Wie bereits 
ausgeführt, dürfte der Planungsgruppe bekannt sein, dass Rechenzentren massive 
Auswirkungen auf die Umgebung haben wie Lärm, Vibration, Abwärme und Abgase 
durch Notstromaggregate etc. 
 
Trotzdem wurde nicht einmal ansatzweise die Auswirkung der Planung auf die dort 
lebende Bevölkerung angeregt, geschweige denn geprüft. Auch dieser Aspekt macht 
die bisherige Planung rechtswidrig und unhaltbar.  
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7. Vorbehaltsgebiet für lokale Klimafunktionen 
 
Der veröffentlichte Bebauungsplanentwurf betrifft zudem ein Vorbehaltsgebiet für 
lokale Klimafunktionen. Die Ansiedlung eines immensen Rechenzentrums wird zur 
Beeinträchtigung der Klimafunktionen führen, mindestens durch die Entstehung von 
großen Mengen an Abwärme und durch den zu erwartenden wesentlichen Eintrag an 
Abgasen durch die Notstromaggregate. Trotzdem wird die Eigenschaft dieses 
Gebietes nicht ausreichend untersucht und bewertet, um die konkreten 
Auswirkungen einschätzen zu können.  
Die Ausführungen in der Begründung des Bebauungsplanes beschränken sich 
darauf, festzustellen, dass mit keinen wesentlichen Auswirkungen zu rechnen sei.  
Dass dies  bei der Größe des geplanten Rechenzentrums - nicht ohne weitere 
Untersuchungen so unterstellt werden kann, liegt auf der Hand.  
 
Die vorgelegten Unterlagen sind somit unvollständig, eine ordnungsgemäße 
Abwägung kann auf dieser Datenlage nicht stattfinden. Es liegt somit zumindest ein 
Abwägungsfehler vor. Die fehlenden Informationen sind durch eine gutachterliche 
Untersuchung einzuholen und erneut auszulegen. Die aktuelle Situation der Planung 
in diesem Zusammenhang ist nicht rechtmäßig.  
 
 
8. Artenschutz  Feldhamster und weitere besonders geschützte Arten 
 
Das Plangebiet ist aktuell 
unmittelbarer Umgebung wurden Feldhamsterbauten mehrfach nachgewiesen (2020, 

Gutachter schlägt vorgezogene CEF-Maßnahmen, Umsiedlung sowie jährliche 
Kartierungen vor. 
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen greifen nur begrenzt, da der direkte 
Lebensraumverlust durch Bebauung und Versiegelung weiterhin besteht. 
Der Verband weist darauf hin, dass CEF-Maßnahmen artenschutzrechtlich 
unzulässig sind, da eine Prüfung von Alternativen nicht stattgefunden hat. Insoweit 
wird auf europarechtliche Normen verwiesen und Rechtsprechung zitiert. Zur 
Vermeidung langer Wiederholungen nehme ich auf die die Stellungnahme des 
Naturschutzinitiative e.V. vom 23.11.2022 vollständig Bezug und schließe mich 
dieser an. Ausdrücklich mache ich die dortigen Ausführungen zu meinem eigenen 
Vortrag und fordere Sie auf, die dortigen Ausführungen erneut zu überprüfen. Schon 
in dieser Stellungnahme vom 23.11.2022 wird die schon damals dramatische 
Situation des Feldhamsters dargelegt und deutlich gemacht, dass die vom Gutachter 
Dr. Raskin vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen nicht dazu geeignet sind, die 
gesetzlichen Verbote nach BNatSchG auszuhebeln oder zu umgehen. Ganz im 
Gegenteil, der Naturschutzinitiative e.V. teilt mit, dass gerade aufgrund des 
schlechten Erhaltungszustandes der geschützten Art jeglicher Eingriff in den 
Lebensraum ein Verstoß gegen geltendes Recht ist, solange sonstige Alternativen 
nicht ernsthaft überprüft wurden.  
 
Auch der BUND weist in seiner Stellungnahme vom 17.11.2022 auf die notwendige 
Alternativprüfung hin, die nach wie vor fehlt. Ich  beziehe ich mich zur Vermeidung 
von Wiederholungen auf die Stellungnahme des BUND vom 17.11.2022 und mache 
sie vollumfänglich zu meinem eigenen Vortrag.  
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Der BUND erläutert in der erwähnten Stellungnahme, dass Feldhamster alte Bauten 
über viele Jahre wieder nutzen. Die vorgelegten Kartierberichte der betroffenen 
Flächen im Jahr 2022 und 2023 sind inzwischen mehrere Jahre alt, es kann also 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Flächen inzwischen wieder vom Feldhamster 
besiedelt wurden. Der Gutachter Dr. Raskin erläutert selbst, dass eine 
Wiederbesiedelung der Flächen nicht ausgeschlossen ist und stimmt insoweit mit 
dem Vortrag des BUND und des Naturschutzinitiative e.V. überein. 
 
Auch die ergänzenden Ausführungen des Gutachters Dr. Raskin vermögen nicht zu 
überzeugen, denn er erläutert, dass eine CEF-Maßnahme nur dann denkbar und 
erfolgsversprechend sein könnte, wenn die entsprechende Fläche eine 
entsprechende Größe hat, in einem engen räumlichen Zusammenhang steht und ein 
angemessenes Nahrungsangebot bietet. Von diesen drei Voraussetzungen ist hier 
bestenfalls eine erfüllt, nämlich die Anpassung des Nahrungsangebots.  
 
Die als Ausgleichsflächen vorgesehen Parzellen sind zum einen räumlich zu weit von 
der betreffenden Fläche entfernt, um sicherstellen zu können, dass sie von 
Feldhamstern auf der Flucht vor den Baumaschinen  überhaupt gefunden werden. 
Zum anderen sind hier Ausgleichsflächen mit knapp 2,3 Hektar vorgesehen als 
Ausgleich für eine Fläche von derzeit 10,5 Hektar als Planfläche. Dass dies kein 
ausreichender Ausgleich sein kann, liegt auf der Hand.  
 
Es ist also festzuhalten, dass die vorliegende Planung einen Verstoß gegen 
BNatSchG erfüllen würde bei ihrer Umsetzung, denn Eingriffe in streng geschützte 
Arten dürfen nur unter sehr engen Voraussetzungen erfolgen. Diese 
Voraussetzungen sind in der vorliegenden Planung nicht erfüllt. Zudem dürfen CEF- 
Maßnahmen nur als letzte Alternative eingesetzt werden, wenn keine anderen 
Vermeidungsoptionen bestehen, was hier nicht nachgewiesen wurde. 
 
Im Ergebnis gilt somit, dass Eingriffe in den Lebensraum der Feldhamster in der 
geplanten Art rechtswidrig wären. Fehlende alternative Maßnahmen stellen ein 

ch der Bebauungsplan als 
solches rechtswidrig ist. 
 
9. Boden- und Landwirtschaftsschutz 
   
Das Plangebiet und die vorgesehenen Ausgleichsflächen umfassen hochbewertetes 
Ackerland mit Bodenpunkten zwischen 80 und 95, welches Deutschlandweit mit zu 
den besten Ackerflächen gehört. Weitere landwirtschaftliche Flächen mit ebenfalls 
bester Bewertung würden durch die Ausweisung als Ausgleichsflächen für die 
Produktion von Lebensmitteln verloren gehen. 
 
Es wurde keine ernsthafte Prüfung alternativer Standorte, wie bereits versiegelte 
Flächen oder weniger hochwertige Böden, durchgeführt.  
 
Dies stellt eine Verletzung der 
Hessisches Landwirtschaftsgesetz dar, denn diese schreiben den Schutz von 
fruchtbarem Boden und eine vorrangige Nutzung bereits versiegelter Flächen vor. 
 
Im Jahr 2025 wurde bekannt, dass ein alternativer Standort in der Nähe der aktuell 
geplanten Fläche für eine Nutzung als Gewerbegebiet zur Verfügung steht, der an  
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einer ehemaligen Müllhalde vorhanden ist und aufgrund der Vorbelastung als 
weniger wertvoller Boden eher für die Nutzung als Gewerbegebiet geeignet wäre. 
Dies war sogar in der Presse zu lesen.  
 
Soweit bekannt, gab es zwar ein Gespräch der Bürgermeisterin mit den betreffenden 
Eigentümern dieser Flächen und auch einem Interessenten der die Nutzung der 
Fläche als Gewerbefläche in Erwägung zog, allerdings wurde diese Möglichkeit nicht 
weiter verfolgt. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.  
 
Eine vollständige Alternativprüfung würde zumindest erfordern, dass denkbare 
Alternativen aufgeführt werden und dann die Argumente für und gegen diese 
Alternativen benannt werden. Dies ist nicht geschehen.  
 
Auch die seit Jahren in Rede stehende Alternative der Nutzung der Fläche des 
angrenzenden Autokontors wird der von der Gemeinde nicht verfolgt. Die Gründe 
dafür sind unbekannt.  
 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die vorliegende Planung die Vorschriften zum 
Bodenschutz verletzt, wodurch der Bebauungsplan rechtswidrig ist.  
 
Hieran ändert auch der Fachbeitrag der Planungsgruppe Egel zum Schutzgut Boden 
nichts, denn dort wird erwartungsgemäß festgestellt, dass der Boden nach der 
geplanten Versiegelung seine Bodenfunktionen zu 100 % verlieren wird, vgl. Seite 9 
und Seite 13. Nachdem 90 % des geplanten Gebietes versiegelt werden sollen, lässt 
sich der Schaden leicht errechnen.  
Die auf den Folgeseiten vorgenommene Zahlenakrobatik der Planungsgruppe kann 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ohne Not die Zerstörung von ca. 100.000 
qm bester Ackerfläche geplant ist. Dies macht umso fassungsloser, wenn man in der 
Zeitung liest, dass die Gemeinde ohnehin nicht mit Gewerbesteuereinnahmen aus 
dem anzusiedelnden Rechenzentrum rechnet.  
 
Berücksichtigt man, dass inzwischen zahllose Gesetze den Schutz des Bodens 
vorsehen und dieser als Ziel in zahllosen Klimaplänen (übrigens auch im Plan der 
Gemeinde Schöneck) zu finden ist, fragt sich der einfache Bürger, ob solche 
Absichtserklärungen das Papier wert sind, auf dem sie stehen.  
 
Der Boden wird nur so lange geschützt, solange ihn niemand teuer kaufen möchte. 
Im Anhang füge ich zur Information der Gemeindevertreter einen sehr interessanten 
Beitrag aus dem Frankfurter Parlament bei. Dort schaut man etwas weiter in die 
Zukunft.   
 
 
9. Wasserschutzgebiet & Notstromaggregate 
 
Das Plangebiet liegt in einem Wasserschutzgebiet der Schutzklasse III. Das 
bedeutet, dass das dort fallende Regenwasser dazu genutzt wird, um Grundwasser 
entstehen zu lassen, welches schließlich dazu dient, die Bevölkerung von 
Kilianstädten mit Trinkwasser zu versorgen.  
 
In diesem Wasserschutzgebiet soll eine unglaubliche Menge an Dieselkraftstoff für 
die Notstromaggregate gelagert werden, für den Fall, dass es mal einen Stromausfall 
gibt.   
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Das Rechenzentrum soll nach der Pressemitteilung der Bürgermeisterin 
arbeiten. Im Falle eines Stromausfalls müsste dieser Strom durch Kraftstoff vor Ort 
ausgeglichen werden können. Eine vorsichtige Berechnung ergibt, dass der Ersatz 
eines solchen Stromverbrauchs im Falle eines Ausfalls schätzungsweise 180.000
270.000 Liter an Dieselkraftstoff nötig machen würde, um den Betrieb für weitere 8-
10 Stunden mit voller Leistung aufrecht zu erhalten.  
 
Allein diese Zahlen machen deutlich, dass eine Lagerung einer solchen Menge im 
Wasserschutzgebiet selbst mit Ausnahmegenehmigung schlicht unmöglich ist.  
 
Es wird gerügt, dass die notwendigen Informationen für eine sinnvolle Stellungnahme 
in Sachen Wasser und Wasserschutzgebiet dem Bebauungsplan und seiner 
Begründung schlicht nicht entnommen werden können. Ich fordere die Gemeinde 
auf, die genaue Planung in diesem Zusammenhang zu veröffentlichen und der 
Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.  
 
Weiter wird gerügt, dass ohne Not die Versiegelung einer Fläche von fast 100.000 
Qm dazu führen wird, dass diese Fläche für die Neubindung von Grundwasser nicht 
nutzbar sein wird. Angesichts der Wasserknappheit, die wir in den vergangenen 
Jahren deutlich erlebt haben, ist eine solche Planung unverantwortlich und lässt 
jegliche Abwägung vermissen, wodurch sie rechtswidrig wird.  
 
Das hydrogeologische Gutachten aus dem Jahr 2022 war unzureichend, da es schon 
damals stark veraltete Zahlen für eine Bewertung nutzte, die kaum Erkenntnisse 
liefern konnten. Trotz umfangreicher Kritik hat die Gemeinde kein aktualisiertes 
Gutachten erstellen lassen, sondern lediglich eine wenig aussagekräftige 
Zusammenfassung mit dem Titel wasserwirtschaftliche Belange . Dort werden 
weder die Problematik der verringerten Grundwasserneubildung noch die 
Problematik der unmöglich erscheinenden Lagerung von vielen tausend Litern 
Diesel-Kraftstoff im Wasserschutzgebiet III behandelt. Lediglich die Themen 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des künftigen Gewerbegebiets sind 
Thema dieses Beitrags und für die Problematik des Schutzes des 
Wasserschutzgebietes nicht brauchbar.  
 
 
Die Lagerung dieser Mengen Diesel ist im Bereich von Wasserschutzgebieten 
rechtlich problematisch und wurde im wasserrechtlichen Gutachten nicht ausreichend 
bzw. gar nicht berücksichtigt. Auch der Kühlwasserbedarf oder der Betrieb im 
Dauerbetrieb wurde nicht betrachtet. 
 
Auch hier ist festzustellen, dass der Entwurf des Bebauungsplans im Hinblick auf die 
Problematik des Wasserschutzgebietes unvollständig und daher nicht rechtmäßig ist.  
 
 
10. Archäologische Denkmäler 
 
Das Plangebiet enthält archäologische Denkmäler vom Neolithikum bis zur Eisenzeit. 
Vor Baubeginn sind geophysikalische Prospektionen und ggf. archäologische 

en werden 
sollen. 
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Unklar ist in diesem Zusammenhang, wer eigentlich der Planbetreiber sein soll.  
 
Denn offiziell ist der Bebauungsplan als Angebotsplan bezeichnet, aber anhand 
dieser Formulierung zeigt sich deutlich, dass es tatsächlich um einen verdeckten 
Vorhabenbebauungsplan handelt, auch wenn hier von Seiten der Gemeinde durch 
die fehlerhafte Bezeichnung als Angebotsbebauungsplan versucht wird, die Normen 
des § 12 BauGB zu umgehen.  
 
An dieser Stelle zeigt sich deutlich das Dilemma, welches der Gesetzgeber durch die 
Norm des § 12 BauGB verhindern will und damit Gemeinden schützen will. Dies 
scheint der Gemeinde Schöneck nicht klar zu sein, sie versucht sich offenbar durch 

it 
nur selbst schadet. 
 
 
Geht man davon aus, dass der neu ausgewählte Rechenzentrumsbetreiber als 
Planbetreiber anzusehen ist, dann ist dies der offensichtliche Nachweis dafür, dass 
tatsächlich ein verdeckter Vorhabenbebauungsplan vorliegt und eine versuchte 
Umgehung des § 12 BauGB vorliegt, wodurch der Bebauungsplan in der aktuellen 
Form als rechtswidrig anzusehen wäre.  
 
Geht man hingegen davon aus, dass es sich um einen 
Angebotsbebauungsplan  handelt, wie ihn die Gemeinde bezeichnet hat, so bleibt 

zu fragen:  
 
Wer ist denn der Planbetreiber und damit verantwortlich für Kosten und Durchführung 
des archäologisch erforderlichen Sonderaufwands?   
 
Der Rechenzentrumsbetreiber? Und warum gerade er? Würde sich der 
Rechenzentrumsbetreiber doch bestimmt auch fragen... 
 
Der örtliche Gewerbetreibende? Der durch entsprechende Kosten 
höchstwahrscheinlich sofort in die Insolvenz getrieben würde?  
 
Oder im Zweifelsfalls die Gemeinde, weil sie durch die unklare rechtliche Einordnung 
diese problematische Situation selbst erst geschaffen hat und daher als 

 
 
 
Offenbar hat sich die Gemeinde rechtlich nicht gut beraten lassen.  
Zudem scheinen die Abgeordneten nicht zu wissen, worüber sie eigentlich im 
Einzelnen abstimmen und spielen unwissend und unfreiwillig mit dem Feuer.  
 
Warum ist das so? Dies wird klar, wenn man das Prozedere und die Umsetzung des 
geplanten Gewerbegebiets mal einige Schritte weiterdenkt:  
 
 
So wie der geplante Bebauungsplan aktuell veröffentlicht ist, bleibt diese sehr 
wesentliche Fragestellung nach dem Planbetreiber völlig offen, um nicht zu sagen, 
dass es für die Gemeinde ein sehr großes finanzielles Risiko darstellt, auf dieser 
Basis weiterzumachen und den Bebauungsplan tatsächlich so zu verabschieden.  
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Denn  auch wenn die Gemeinde das zu glauben scheint  ist es keineswegs sicher, 
dass der künftige Rechenzentrumsbetreiber verpflichtet wäre, die Kosten für 
archäologische Bergungen und Untersuchungen zu übernehmen. 
 
Es ist im Bebauungsplan lediglich lapidar festgehalten, dass der Planbetreiber diese 
Kosten zu tragen hat, ohne zu bestimmen, wer der Planbetreiber eigentlich ist.  
 
Diese Bestimmung ist rechtlich unsauber und für die Gemeinde eine große Gefahr, 
sie gibt der Gemeinde keinerlei finanzielle Sicherheit. Stattdessen trägt die 
Gemeinde das Risiko, für etwaige Kosten im Zusammenhang mit archäologischen 
Funden selbst aufkommen zu müssen, gerade weil sie rechtlich unsauber handelt 

  
 
Es ist daher zu bemängeln, dass die Gemeinde sich durch das rechtlich unsaubere 
Vorgehen  ohne Not - in große finanzielle Gefahr begibt. Nach dem aktuellen 
Entwurf des Bebauungsplans ist davon auszugehen, dass beim Antreffen 
archäologischer Funde die Gemeinde die Kosten für die Untersuchung und 
Sicherung der Funde tragen müsste, so dass der erhoffte Geldsegen für die 
Gemeinde ganz schnell verpuffen würde.  
 
Als Rechtsverletzung ist auf jeden Fall festzuhalten, dass ein Verstoß gegen  

vorliegt, der  nicht ohne Grund - Rechtsklarheit und Planbarkeit für alle 
Beteiligten verlangt. Die ungeklärten Verantwortlichkeiten sind rechtlich als 
Abwägungsdefizit anzusehen mit der Folge, dass der Bebauungsplan auch aus 
diesem Grund rechtswidrig wäre, wenn er nach dem aktuellen Entwurf beschlossen 
würde.  
 
 
11. Klimaschutz & Abwärmenutzung 
 
Für das Rechenzentrum ist kein Konzept zur Nutzung der Abwärme vorgesehen. Die 
Abwärme wird ungenutzt an die Umgebung abgegeben. Dies passt nicht in die 
heutige Zeit, es widerspricht jeglichem Sinn und Verstand und auch diversen 
Gesetzen, wie z. B. dem Gebot der sparsamen Nutzung von Energie und 
Ressourcen, insbesondere in Zeiten der Energiekrise und Klimakrise gemäß 

, der die Gemeinde zu einer nachhaltigen und energieeffizienten 
Planung verpflichtet. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde regelt auch solche 
Punkte, blieb aber auch außer Betracht.  
 
Die lapidare Erklärung, dass der Rechenzentrumsbetreiber verpflichtet sein wird, die 
Abwärme zur Verfügung zu stellen, stellt kein adäquates Mittel dar, um eine sichere 
Nutzungsmöglichkeit für die Abwärme auch wirklich zu ermöglichen.  
 
Auch hier kann nur gelten, dass der Bebauungsplan abwägungstechnisch fehlerhaft 
ist, da zentrale Ressourcenschutzbelange nicht berücksichtigt wurden. Ebenfalls ist 
an dieser Stelle die fehlende Information der Bürger zu bemängeln. Ich fordere die 
Gemeinde auf, die spezifischen Informationen zum Thema Abwärmenutzung und 
den aktuellen Stand mitzuteilen, damit hierzu sinnvoll Stellung genommen werden 
kann.  
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12. Nicht rechtmäßige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 
Zu bemängeln ist, weiter, dass zahlreich veraltete Datengrundlagen verwendet 
werden und wesentliche Fragestellungen nicht dem neuen Planungskonzept mit dem 
neuen Investor (Amazon Web Services) angepasst sind. Obwohl der Investor bereits 
die Fläche des Gewerbegebiets zum Großteil käuflich erworben hat, wird den 
Bürgern vorgegaukelt, dass es sich angeblich um eine offene Angebotsplanung 
handele, so dass auch die vorgelegten Unterlagen zur Begründung des 
Bebauungsplans im Wesentlichen nicht die notwendigen Informationen den Bürgern 
zur Verfügung stellen. 
 
Aus den nun veröffentlichten Unterlagen ergibt sich im Wesentlichen praktisch eine 
abstrakte Planung eines allgemeinen Gewerbegebiets.  
 
Dieses Verhalten der Gemeinde führt zu der rechtswidrigen Situation, dass die 
Beteiligung der Öffentlichkeit fehlerhaft durchgeführt wird. Der Öffentlichkeit werden 
nämlich nicht die notwendigen Informationen über die konkrete Planung des 
Rechenzentrums, dessen genauen Ausmaße, die genaue Art des Betriebs und die 
zu erwartenden Emissionen und damit auch Beeinträchtigungen für die Bevölkerung 
und die angrenzenden Naturgebiete mitgeteilt.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist vor diesem Hintergrund nicht so, wie sie das 
Gesetz vorsieht. Sie ist erneut vorzunehmen, nachdem die Gemeinde den Entwurf 
für den neuen Bebauungsplan mit allen notwendigen Informationen über die konkret 
vorliegende Planung veröffentlicht hat.  
 
Die Bürger haben einen Rechtsanspruch auf umfassende Information über die 
aktuelle Planung, wie sie dem aktuellen Stand entspricht. Nur so können sie sich 
sinnvoll Gedanken über die Planung machen und ihre Einwendungen sinnvoll 
vortragen.  
 
Die Veröffentlichung, die die Gemeinde hier vorgenommen hat ist der ungeeignete 
Versuch, kritische Stimmen aus der Bürgerschaft zu blockieren, indem der 
Öffentlichkeit vorgetäuscht wird, man würde ein allgemeines Gewerbegebiet planen 
und somit auch nur entsprechend minimierte Informationen zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
Die Gemeinde stellt sich dabei in krassen Widerspruch zu ihren eigenen 
Ankündigungen bzw. den Äußerungen der Bürgermeisterin gegenüber der Presse 
und der Mitteilungen der CDU Schöneck auf der einen Seite sowie die 
Veröffentlichung eines angeblich allgemeinen Angebotsbebauungsplans ohne 
weitere wesentliche Festsetzungen auf der anderen Seite.  
 
Aus den Veröffentlichen der Gemeinde und der Presse geht klar hervor, dass die 
Planung die Ebene eines allgemeinen Gewerbegebiets schon lange verlassen hat 
und weit darüber hinausgehende Pläne nicht nur beabsichtigt sind sondern fest 
bestehen, sonst würde sich der Verkauf eines Großteils der Grundstücksfläche an 
einen Großinvestor wohl kaum erklären lassen, der im Haushaltsplan der Gemeinde 
für 2026 bereits als feste Einnahme zu finden ist.  
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Eine ordnungsgemäße Beteiligung der Öffentlichkeit setzt voraus, dass die 
Öffentlichkeit in die Lage versetzt wird, die Pläne der Gemeinde nach dem aktuellen 
Stand zur Kenntnis zu nehmen und hierzu ihre Stellungnahmen abzugeben.  
 
Die Veröffentlichung eines allgemeinen und in weiten Teilen wenig aussagekräftigen 
Bebauungsplans (allgemeines Gewerbegebiet ohne besondere Festsetzungen) mit 
veralteten Gutachten ist keine Offenlage im Sinne des Gesetzes, schon gar nicht 
nachdem bekannt ist, dass die aktuelle Planung der Gemeinde und des Investors 
weitaus fortgeschrittener ist, als nun mit den Planungsunterlagen offengelegt wurden. 
 
 
Ich rüge hiermit ausdrücklich die Unvollständigkeit der Informationen, insbesondere 
die fehlenden Informationen zur konkreten Planung des Rechenzentrums (Ausmaße, 
Lage, Art der Gebäude, genaue Art des Betriebs und der beabsichtigten Kühlung, Art 
und Umfang der Lagerung von Kraftstoff für die Notstromaggregate, Art der 
Notstromaggregate, zu erwartende Auswirkungen des Betriebs auf die Natur und die 
Bewohner von Kilianstädten).  
 
 
Darüber hinaus fordere ich Sie auf, die notwendigen Bewertungen und Gutachten auf 
den aktuellen Stand der Planung anzupassen und vor allem belastbar die 
Auswirkungen des geplanten Rechenzentrums auf die umliegenden Naturflächen 
und die Bewohner des Ortes untersuchen zu lassen und diese ebenfalls zu 
veröffentlichen.  
 
 
Erst wenn diese notwendigen Informationen den Bürgern zur Verfügung stehen, wird 
eine gesetzesmäßige Beteiligung der Öffentlichkeit überhaupt erst möglich sein.  
 
 
Die aktuell durchgeführte Beteiligung der Öffentlichkeit ist schlicht Augenwischerei 
und aufgrund des Fehlens wesentlicher Informationen als rechtswidrig anzusehen.  
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13. Ergebnis 
 
Die Kombination aus formaler Vorhabenbezogenheit, Verstößen gegen den 
Flächennutzungsplan, Umwelt- und Naturschutzmängeln, Bodenschutz- und 
Wasserschutzdefiziten, fehlender Planung einer Abwärmenutzung, Unsicherheit des 
Planbetreibers in Sachen Archäologie mit finanziellen Risiken für die Gemeinde und 
die völlig unzureichende Bürgerbeteiligung führt zu einem systematischen 
Abwägungsdefizit und damit auch einer systematischen Rechtswidrigkeit des 
Gesamtprojekts in der aktuellen Form.  
 
Ich fordere Sie auf, den  umfassend zu 
überarbeiten und wahrheitsgemäß als vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß 

 erneut aufzustellen. Dies umfasst insbesondere: 
- Vollständige und aktuelle Umwelt- und FFH-Prüfung   
- Konkrete und überprüfbare Bindung an einen Vorhabenträger   
- Vollständige Abwägung von Bodenschutz, Wasserschutz, Arten- und Klimaschutz   
- Sicherstellung von Energieeffizienz, Abwärmenutzung und Ressourcenschonung   
- Berücksichtigung aller Immissionsbelange für die in der Nähe liegende 

-Gebiet 
- Beachtung des gültigen Flächennutzungsplans 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Kariofilla Carpatsi 







An den 
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Schöneck 
Herrnhofstr. 8 
61137 Schöneck 
Datum: 26.01.2026 
 
Entwurf des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II 
in der am 01.10.2025 beschlossenen Fassung 
Meine Stellungnahme nach § 3 Abs. 2 BauGB 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
als Bürgerin der Gemeinde Schöneck nehme ich zu Ihrem in der Zeit vom 15.12.2025 
bis einschließlich 26.01.2026 öffentlich ausliegenden Entwurf wie folgt Stellung: 
Ich moniere 
1) eine aus mehreren Gründen fehlerhafte Parallelführung von vorbereitender 
und verbindlicher Bauleitplanung; 
2) eine teilweise unvollständige, teilweise fehlerhafte und teilweise gänzlich 
fehlende Berücksichtigung zahlreicher für die verbindliche Bauleitplanung 
wesentlicher Abwägungsaspekte; 
3) einen Verstoß gegen § 1 Nr. 2,3, § 2, § 3 Abs. 1, 2 HAltBodSchG. 
 
1. Fehlerhaftes Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB 
Die im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB betriebene Bauleitplanung 
begegnet aus mehreren Gründen schwerwiegenden Bedenken: 
Das Parallelverfahren ermöglicht Ausnahmen vom Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 
2 BauGB, d.h. Ausnahmen von der grundsätzlichen Stufenfolge der Planung, bei der 
die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) aus der vorbereitenden 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) zu entwickeln ist. Der Gesetzgeber hat die 
Ausnahmeregelung von diesem sogenannten Entwicklungsgebot vorgesehen, damit 
die Bauleitplanung, soweit die Umstände des Einzelfalls dies erfordern, beschleunigt 
werden kann und damit bestehende Flächennutzungspläne im Hinblick auf 
entstehende Bauleitpläne angepasst bzw. berichtigt werden können (Mitschang, S. 
687, 688). Vorliegend hatte die Gemeinde Schöneck zunächst beantragt, den 
Regionalplan Südhessen (der gem. § 9 HLPG, § 8 MetropolG zugleich den 
maßgeblichen Flächennutzungsplan darstellt, im Folgenden bezeichnet als 
RPS/RegFNP 2010) so zu ändern, dass in der Gemarkung Kilianstädten auf einer 
Fläche von ca. 13 ha ein Rechenzentrum errichtet werden kann. 
Infolge der zahlreichen dagegen vorgebrachten Einwendungen wurden diese 
Planungen geändert. 
Im Zuge dieser Änderungen zog sich der ursprüngliche Investor, die Hetzner Online 
GmbH, aus der Realisierung des Vorhabens zurück. 
Nach den geänderten und nun offengelegten Planungen soll ein zweistöckiges 
Rechenzentrum möglich werden, dessen Betrieb mehr als das 10-fache der bis dato 
vorgesehenen Energiemenge erfordert, dessen Abwärme daher ebenfalls 
signifikant höher wäre als die bisher veranschlagte, für das aber nur noch eine 
Fläche von 10,5 ha beansprucht wird (ein 9,8 ha großes Gewerbegebiet iSd. § 8 
BauNVO und ca. 0,7 ha Verkehrsflächen). 
Erkennbar wird mit dieser Vorgehensweise versucht, die zur erstrebten Planänderung 
notwendige Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens auf formell-
rechtlicher Basis zu umgehen. Die Planer hängen offensichtlich immer noch der 
irrigen Auffassung einer landschaftsplanerischen „Darstellungsgrenze“ an, nach der 



Flächen von weniger als 5 ha nach Belieben geändert werden könnten, unabhängig 
von den bestehenden Festsetzungen. In dieser irrigen Annahme glauben sie, die 
bisherigen Festsetzungen der betreffenden Fläche als „Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft“, als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“, als 
„Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ und als „Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen“ sanktionslos überwinden zu können. 
Wie Ihnen das Regierunspräsidium Darmstadt mit Schreiben vom 24.11.2022 unter 
Hinweis auf den Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Oktober 
2022 – 4 B 1069/22.N ausdrücklich mitgeteilt hat, ist diese Vorgehensweise hoch 
risikoreich, da „im Falle eines Normenkontrollverfahrens nicht unwahrscheinlich 
ist, dass der Bebauungsplan wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 4 BauGB 
aufgehoben wird“ (Zitat aus dem Schreiben des Regierungspräsidiums, S. 3). 
Dass das Regierungspräsidium sodann seinerseits darauf hinweist, dieses 
Erfordernis auf anderem Wege umgehen zu wollen, verringert das vorgenannte 
Risiko für die Gemeinde Schöneck nicht – im Gegenteil dürfte es dieses weiter 
erhöhen. Besonders vor diesem Hintergrund lässt sich auch der abschließende 
Hinweis des Regierungspräsidiums verstehen: 
„Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt“ (im o. g. Schreiben, S. 11). 
Das Verfahrensrisiko liegt damit alleine bei der Gemeinde Schöneck. Sie kann es 
nicht etwa auf eine andere Behörde abwälzen. 
Die weitere Fortsetzung dieses Planvorhabens wird Ihnen daher nicht jene „hohen 
Einmalerlöse aus dem Grundstücksverkauf für das Rechenzentrum“ bescheren, auf 
die Sie sich bereits in Ihrer Haushaltsklausurtagung kapriziert haben. Sie wird 
vielmehr zu einem Normenkontrollverfahren vor den zuständigen Gerichten führen. 
Da dem Gemeindevorstand dieses Verfahrensrisiko klar vor Augen stand und er, auch 
mit diesem Schreiben noch einmal, ausdrücklich auf dieses Risiko hingewiesen 
worden ist, wären die Kosten eines solchen Verfahrens ggf. unmittelbar von ihm 
selbst zu tragen. 
Dieses Risiko ergibt sich im Einzelnen aus dem Folgenden: 
 
2. Fehlerhafte und fehlende abwägungsrelevante Aspekte 
Hinsichtlich dieser Aspekte verweise ich, mutatis mutandis, auf die in meinem 
Schreiben vom 13. November 2022 dargelegten Einwendungen. Diese werden weiter 
aufrechterhalten, da auch nach gegenwärtigem Planungsstand viele Aspekte noch 
immer nicht korrekt abgewogen wurden. 
Unklar sind insbesondere die Auswirkungen, die aus der mehr als 10 Mal so hohen 
Energiemenge und der damit signifikant steigenden Abwärmemenge zu erwarten 
sind. Ebenso unklar ist daher, mit welchen Festsetzungen diesen Auswirkungen 
wirksam begegnet werden soll. Das vollständige Fehlen eines realistischen 
Nutzungskonzepts für die Abwärme ist gänzlich unvertretbar. 
 
3. Verstoß gegen § 1 Nr. 2,3, § 2, § 3 Abs. 1, 2 HAltBodSchG 
Die Einzelheiten des Vorstehenden können allerdings dahinstehen, da die 
Alternativenprüfung nach dem Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz 
(HAltBodSchG) bisher zwei Möglichkeiten gänzlich übersehen bzw. eine davon sogar 
vorsätzlich ignoriert hat, die als alternative Standorte für ein Rechenzentrum in 
Schöneck in Frage kommen. 
3.1 Kropp-Ebbecke-Alternative 
Wie u. a. der Tagespresse zu entnehmen war, besteht die Möglichkeit, das 
Rechenzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne (heute: Ebbecke 
Verfahrenstechnik) und einer daran angrenzenden Müllkippe (im Eigentum des 



Landwirts D. Kropp) zu realisieren. Beide Eigentümer wären zu einem solchen Schritt 
auch bereit und stehen nach eigenen Angaben sogar in Kontakt mit einem potentiellen 
Investor. (Vgl. Mirjam Fritzsche: Schöneck: Neuen Standort für Rechenzentrum ins 
Spiel gebracht. In: Hanauer Anzeiger vom 04.09.2025, 
https://www.hanauer.de/region/schoeneck/schoeneck-neuen-standort-fuer-
rechenzentrum-ins-spielgebracht-93916355.html.) 
 
Diese Flächen, die eine deutlich geringere landwirtschaftliche Bodenqualität 
besitzen und zudem durch ihre früheren Nutzungen vorbelastet sind, sind damit 
weitaus besser für die Realisierung eines Rechenzentrums geeignet als das von der 
Gemeinde favorisierte Gebiet, bei dem es sich, wie in den vergangenen Jahren immer 
wieder dargelegt, um Flächen von absolut herausragender landwirtschaftlicher 
Bodenqualität und allen daraus folgenden hohen Qualitäten handelt. (Vgl. Anlage 1 
meines Schreibens vom 13. November 2022 mit den Ackerzahlen der bisher 
betroffenen Flächen.) 
 
Im Grunde stellen sie die für die Ansiedlung eines solchen Vorhabens 
prädestinierte Fläche dar. 
Die persönlichen Animositäten, die gegen diese Option ins Feld geführt werden, und 
auch die klar erkennbar dahinter stehenden Finanzinteressen der Gemeinde, sind, so 
sehr sie nachvollziehbar sein mögen, nicht geeignet, die Ratio des Hessisches 
Altlasten- und Bodenschutzgesetz ausser Kraft zu setzen. (Die o. g. Berichterstattung 
zitiert die Bürgermeisterin Schönecks mit den Worten: „Ich halte es für unanständig, 
wenn die Herren Kropp und Ebbecke nun versuchen, ein Projekt dieser 
Größenordnung auf ihre Privatfläche zu ziehen, um sich daran persönlich zu 
bereichern.“)  Nachdem die Gemeinde es versäumt hat, von selbst auf diese Idee zu 
kommen, ist sie jedenfalls jetzt nach § 3 Abs. 1 und 2 HAltBodSchG dazu verpflichtet, 
diese Option näher zu prüfen. Unterlässt sie diese Prüfung, stellt auch dies einen 
weiteren im Normenkontrollverfahren geltend zu machenden Verfahrensfehler 
dar. 
 
3.2 Windenergieanlagen-Alternative 
Ferner wurde eine sich nach dem letzten Stand der Technik ergebende Möglichkeit 
übersehen. 
Es ist möglich, Rechenzentren in den Türmen von Windenergieanlagen unter zu 
bringen. Dieses Konzept, das ohne jeglichen Bodenverbrauch auskommt, ist auch 
so ausgereift, dass es bereits praktiziert wird. (Vgl. als eine von vielen Quellen nur 
https://www.energy4climate.nrw/praxisbeispiele/rechenzentrum-im-windrad.) Auch 
wird berichtet, dass derartige Rechenzentren geringere Betriebskosten aufweisen als 
ihre auf großen Flächen angesiedelten Verwandten.( Frank Urbansky: Rechenzentren 
in Windrädern haben geringere Betriebskosten, Springer Professional, 13.05.2025, 
https://www.enwipo.de/2025/05/14/rechenzentren-in-windraedern-haben-geringere-
betriebskosten/.) 
Angesichts der absolut herausragenden landwirtschaftlichen Bodenqualität der hier in 
Rede stehenden Fläche und der in der Nähe zahlreich vorhandenen 
Windenergieanlagen, gebieten die Vorschriften des HAltBodSchG, dass auch diese 
Option geprüft wird. 
 
4. Fazit 

https://www.hanauer.de/region/schoeneck/schoeneck-neuen-standort-fuer-rechenzentrum-ins-spielgebracht-93916355.html
https://www.hanauer.de/region/schoeneck/schoeneck-neuen-standort-fuer-rechenzentrum-ins-spielgebracht-93916355.html


Das hier verfolgte Planvorhaben ist, nicht zuletzt angesichts zweier möglicher 
Alternativstandorte, nicht realisierbar. Seine weitere Fortsetzung wird eine gerichtliche 
Überprüfung nach sich ziehen. 
Diese Schreiben geht Ihnen auch elektronisch an die Adresse Ihres besonderen 
elektronischen Behördenpostfachs zu. 
Mit freundlichen Grüßen, 
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